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1 ALLGEMEINES 

1.1 Anlass des Vorhabens Lückenschluss Erding – Flughafen München 

Seit der Inbetriebnahme des Flughafens München 1992 sind zum einen erhebliche 
Steigerungen im Passagieraufkommen zu verzeichnen, zum anderen ist für den 
Flughafenbereich und die angrenzenden Kommunen eine stetige Zunahme von 
Arbeitsplätzen kennzeichnend. Aus dieser auch für die Zukunft prognostizierten 
Entwicklung ergibt sich die Notwendigkeit, den bisher hohen Anteil des öffentlichen 
Verkehrs durch eine verbesserte Schienenanbindung des Flughafens zu halten 
und weiter auszubauen. 

Das Vorhaben Lückenschluss Erding – Flughafen München umfasst den Neubau 
einer zweigleisig elektrifizierten Bahnstrecke zwischen dem Bf Erding und dem 
Flughafen München, eines Abzweiges für die überregionale Anbindung in Richtung 
Mühldorf, eines neuen Haltepunktes für den überregionalen Verkehr in Erding, die 
Verlegung des bestehenden Bahnhofs Erding um ca. 700 m nach Norden, eines 
neuen Bahnhofes in Schwaigerloh sowie einer Abstell- und Wendeanlage nördlich 
des Gewerbegebietes Schwaigerloh. 

Der hiermit zur Planfeststellung beantragte Planfeststellungsabschnitt 4.2 umfasst 
den Aus- bzw. Neubau der Strecke Markt Schwaben – Bf München Flughafen Ter-
minal vom bestehenden Bft Altenerding bei Bahn-km 12,5+35 bis zur nordwestli-
chen Stadtgrenze Erding bei Bahn-km 18,3+00 sowie den eingleisigen Neubau der 
Walpertskirchener Spange von Bahn-km 7,0+30 bis zur Einfädelung Erding Nord 
bei Bahn-km 8,9+55. 

1.2 Aufgabenstellung 

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist die Prognose der Lärmbelastungen aus der 
Bautätigkeit, soweit dies zum derzeitigen Planungsstand möglich ist. 

Die Beurteilung der Schallimmissionen aus dem Baulärm erfolgt nach der Allge-
meinen Verwaltungsvorschrift Baulärm zum Schutz gegen Baulärm (AVV Baulärm) 
von 1970 [1]. 

Sofern sich Überschreitungen der maßgeblichen Richtwerte abzeichnen, sollen 
mögliche Maßnahmen zur Lärmminderung diskutiert werden. 
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2 GRUNDLAGEN DER UNTERSUCHUNG 

2.1 Rechtliche Grundlagen 

Die Beurteilung von Baulärm ist in mehreren Gesetzen, Verordnungen und unter-
gesetzlichen Normen geregelt. Die Rechtsgrundlage zur Beurteilung von Baulärm 
stellt das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) [10] in Verbindung mit der 
in § 66 Abs. 2 BImSchG zur Fortgeltung bestimmten Allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen – vom 19.08.1970 
(AVV Baulärm) [1] dar. Zudem erfasst § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG auch nachteiligen 
Wirkungen, die durch u.a. Lärm infolge der Bauarbeiten zur Realisierung eines 
planfestgestellten Vorhabens entstehen. Baustellen, Baulagerplätze und Bauma-
schinen sind im Allgemeinen als nicht genehmigungsbedürftige Anlagen im Sinne 
des § 3 Abs. 5 BImSchG [10] einzustufen. Beim Betrieb derartiger Anlagen muss 
der Anlagenbetreiber gemäß § 22 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BImSchG [10] sicherstellen, 
dass  

o schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand 
der Technik vermeidbar sind, und dass 

o nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwir-
kungen auf ein Mindestmaß beschränkt werden.  

Ob bei dem Betrieb einer Baustelle schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräu-
sche entstehen, wird nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz ge-
gen Baulärm – Geräuschimmissionen [1] beurteilt, in der die anzuwendenden 
Richtwerte, Vorschriften zur Messung von Baulärm und Vorgaben zur Beurteilung 
der Ergebnisse festgesetzt sind. 

In der „Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung (32. BImSchV) [2] ist festge-
legt, welche Baumaschinen in Betrieb genommen werden dürfen und welche An-
forderungen diese erfüllen müssen. 

Nachfolgend sind diese Regelungen detaillierter beschrieben. 

2.1.1 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AVV Bau-
lärm)  

Grundlage für die Beurteilung der Zumutbarkeit von Schallimmissionen aus dem 
Baubetrieb ist die „Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - 
Geräuschimmissionen (AVV Baulärm)“ [1]. Diese Vorschrift gilt für Baustellen und 
geht grundsätzlich von Messungen aus. Daher ist darin kein Prognoseverfahren 
vorgeschrieben.  

In Punkt 3.1.1 dieser Vorschrift sind folgende Immissionsrichtwerte festgelegt: 
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Nutzung 
Immissionsricht-

werte in dB(A) 
Tag Nacht 

Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten 45 35 
Gebiete in denen ausschließlich Wohnungen untergebracht 
sind 50 35 

Gebiete in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind  55 40 
Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in denen 
weder vorwiegend gewerbliche Anlagen noch vorwiegend 
Wohnungen untergebracht sind 

60 45 

Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen unterge-
bracht sind 65 50 

Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industrielle Anlagen 
und Wohnungen für Inhaber und Leiter der Betriebe sowie 
für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal untergebracht sind  

 
70 
 

Tabelle 1: Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm 

Als Nachtzeitraum gilt die Zeit von 20:00 Uhr bis 07:00 Uhr. 

Überschreitet der nach Nummer 6 der AVV Baulärm ermittelte Beurteilungspegel 
des von Baumaschinen hervorgerufenen Geräusches den jeweils maßgeblichen 
Immissionsrichtwert um mehr als 5 dB(A) sollen Maßnahmen zur Minderung der 
Geräusche angeordnet werden.  

Folgende Maßnahmen zur Lärmminderung kommen gemäß AVV Baulärm in Be-
tracht: 

 Maßnahmen bei der Einrichtung der Baustelle 

 Abschirmung der Baustelle  

 Maßnahmen an Baumaschinen 

 Verwendung geräuscharmer Baumaschinen 

 Anwendung geräuscharmer Bauverfahren 

 Beschränkung der Betriebszeit lautstarker Baumaschinen 

Entsprechend der AVV Baulärm ist der Wirkpegel des Baulärms nach dem Takt 
Maximalpegelverfahren mit einer Taktzeit von 5 Sekunden (LAFTm,5) zu bilden. Zur 
Bildung des Beurteilungspegels sieht die AVV Baulärm unter Berücksichtigung der 
durchschnittlichen täglichen Betriebsdauer der Baumaschinen folgende Zeitkor-
rekturen vor (Die jeweilige Zeitkorrektur ist vom Wirkpegel abzuziehen): 
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Durchschnittliche tägliche Betriebsdauer in der Zeit von Zeitkorrektur 
7 Uhr bis 20 Uhr 20 Uhr bis 7 Uhr  

bis 2½ h bis 2 h 10 dB(A) 
über 2½ h bis 8 h über 2 h bis 6 h 5 dB(A) 

über 8 h über 6 h 0 dB(A) 
Tabelle 2: Zeitkorrekturen der AVV Baulärm 

2.1.2 Zweiunddreißigste Bundes-Immissionsschutzverordnung (32. BImSchV) 

Die Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung – 32. BImSchV [2] gilt für Ge-
räte und Maschinen, die nach Artikel 2 der Richtlinie 2000/14/EG des Europäi-
schen Parlaments [3] zur Verwendung im Freien vorgesehen sind. In Abschnitt 3 
in § 7 Abs. 1 der Verordnung wird der Betrieb u.a. in Wohngebieten geregelt.  

Demnach dürfen bestimmte Geräte und Maschinen in reinen, allgemeinen und be-
sonderen Wohngebieten, Kleinsiedlungsgebieten, Sondergebieten (Kur-, Erho-
lungs-, und Klinikgebieten, Gebieten für die Fremdenbeherbergung) sowie auf dem 
Gelände von Krankenhäusern und Pflegeanstalten an Sonn- und Feiertagen ganz-
tägig sowie an Werktagen in der Zeit von 20 Uhr bis 7 Uhr nicht betrieben werden. 
Für Ruhezeiten im Zeitraum zwischen 7 Uhr und 20 Uhr gelten nach § 7 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 der Verordnung prinzipiell zusätzliche Betriebsbeschränkungen für 
bestimmte Geräte und Maschinen, welche jedoch für den Baubetrieb nicht relevant 
sind. 

Gemäß § 7 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung gelten die oben dargestellten Einschrän-
kungen der Betriebszeiten nicht für Bundesfernstraßen und Schienenwege von Ei-
senbahnen des Bundes. Dieses Vorhaben betrifft einen solchen Schienenweg ei-
ner Eisenbahn des Bundes. 

Die betroffenen Maschinen sind im Anhang der Verordnung aufgeführt. Bei diesen 
handelt es sich überwiegend um Baumaschinen. 

In § 7 Abs. 2 der 32. BImSchV ist geregelt, dass die nach dem Landesrecht zu-
ständige Behörde im Einzelfall Ausnahmen von den Einschränkungen zulassen 
kann, wenn dies im öffentlichen Interesse erforderlich ist. Nach § 7 Abs. 3 und § 8 
der 32. BImSchV sind weitergehende landesrechtliche Regelungen zum Schutz 
von lärmempfindlicher Nutzung möglich. 

2.1.3 Anrechnung der schalltechnischen Vorbelastung 

Baustellen sind nach § 22 BImSchG [10] so einzurichten und zu betreiben, dass 
von ihnen keine schädlichen Umwelteinwirkungen ausgehen, die nach dem Stand 
der Technik vermeidbar sind. Bei der Prüfung dieses Sachverhaltes sind die nach 
AVV Baulärm [1] einschlägigen Immissionsrichtwerte maßgebend. Die Ermittlung 
der nach AVV Baulärm einschlägigen Immissionsrichtwerte richtet sich 
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grundsätzlich nach der Art des im Bebauungsplan festgesetzten Baugebiets. So-
fern kein Bebauungsplan vorhanden ist oder die tatsächliche Nutzung erheblich 
von der im Bebauungsplan festgesetzten baulichen Nutzung abweicht, ist hinge-
gen die tatsächliche Nutzung zugrunde zu legen. 

Nach der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts vom Juli 
2012 [4] kann sich eine Vorbelastung aus anderen Lärmquellen schutzmindernd 
auswirken. Es ist somit zulässig, die maßgebenden Richtwerte der AVV Baulärm 
[1] wegen der im Einwirkungsbereich der Baustelle vorhandenen tatsächlichen 
Vorbelastung durch Verkehrslärm zu erhöhen. 

Daher ist es sachgerecht zu klären, welche Einwirkungen aufgrund einer Vorbe-
lastung auf die im Einwirkungsbereich der Baustelle gelegenen Gebäude beste-
hen.  

Bei der Beurteilung der Einwirkungen durch Baulärm wird für jeden Teilbereich 
somit geprüft, ob eine signifikante Vorbelastung besteht und ob sich diese hier 
schutzmindernd auswirkt. Für den Fall, dass die für einen Immissionsort ermittelte 
Vorbelastung den gebietsspezifischen Richtwert nach AVV Baulärm [1] um mehr 
als 5 dB(A) überschreitet, wird demzufolge ein neuer projektspezifischer Immissi-
onsrichtwert ermittelt. 

2.2 Baustellenablauf 

Die Gesamtbauzeit des Projektes im Planfeststellungsabschnitt 4.2 beträgt ca. 
11 Jahre. Die Bauzeit wird in verschiedene Bauphasen und Bauabschnitte einge-
teilt. Die lärmintensiven Aktivitäten während der Baumaßnahmen lassen sich wie 
folgt unterteilen: 

 Erdbau 

 Erstellung Stützwände und Tröge (in offener Bauweise) 

 Erstellung Tunnel und Station (je nach Bauabschnitt in offener Bauweise, 
bergmännischer Bauweise oder Deckelbauweise,) 

 Gleisbau 

 Straßen- und Wegebau (Verlegung und Wiederherstellung von Straßen, Bau 
von Geh-, Rad- und Wirtschaftswegen) 

 Eisenbahnüberüberführungen (EÜ) 

 Technische Ausrüstung (z.B. Strommasten, Oberleitung, etc.) 

 Erstellen von Schallschutzwänden 

Die genannten Aktivitäten finden zeitlich bzw. örtlich getrennt voneinander statt 
und erstrecken sich jeweils nicht über die gesamte Dauer des Projekts. Um die 
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akustische Belastung für die Anwohner möglichst gering zu halten, ist keine Nacht-
arbeit (nach AVV Baulärm in der Zeit von 20 bis 07 Uhr) vorgesehen. Die zu er-
wartenden Schallimmissionen sowie der angenommene Baufortschritt werden für 
die lärmintensivsten Aktivitäten unter Kap. 6 näher erläutert.  

2.3 Berechnungsgrundlagen 

Die AVV Baulärm [1] enthält keine Angabe bzgl. der Schallausbreitungsberech-
nung. Die Schallausbreitung wird daher analog zu den Berechnungsvorschriften 
der TA Lärm [5] durchgeführt. Maßgebliche Bezugsvorschrift ist damit die ISO 
9613-2 [6]. 

Die schalltechnischen Berechnungen erfolgten mit dem EDV-Programm Cadna/A 
der Firma Datakustik GmbH in der Version 2020 MR 1. Hierzu wurde ein dreidi-
mensionales Berechnungsmodell erstellt, das folgende Elemente enthält: 

 Flächenschallquellen 

 bestehende und geplante Gebäude; sie werden einerseits als Abschirmkan-
ten berücksichtigt; zum anderen wirken die Fassaden schallreflektierend (an-
genommener Reflexionsverlust 1 dB) 

 sonstige Abschirmungen 

 Immissionsorte 

Bei der Ausbreitungsrechnung werden die Pegelminderungen durch 

 Abstandsvergrößerung und Luftabsorption,  

 Boden- und Meteorologiedämpfung und 

 Abschirmung – z.B. durch bestehende Gebäude (Berücksichtigung auch der 
Beugung seitlich um Hindernisse herum)  

erfasst. 

Die Pegelzunahme durch Reflexionen an den eingegebenen Gebäuden wird für 
alle Geräuscharten bis zur 3. Ordnung berücksichtigt. 

Die Schallleistungspegel für Baustellengeräte wurden aus empirischen Daten er-
mittelt, die vom Hessischen Landesamt für Umwelt und Geologie [7], dem briti-
schen „Department for Environment, Food and Rural Affairs“ (Defra) [8] und der 
BG Bau [9] erhoben wurden. Es handelt sich dabei um Veröffentlichungen aus dem 
Zeitraum 2005 bis 2009. Es ist insofern davon auszugehen, dass Maschinen, die 
nach diesem Zeitraum konstruiert und erhältlich wurden, aufgrund des technischen 
Fortschrittes ohnehin leiser sind, als die damals untersuchten. 
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Aus den Schallleistungspegeln der eingesetzten Geräte und Maschinen wird unter 
Berücksichtigung der Anzahl gleichartiger Maschinen und der geschätzten anteili-
gen „Auslastung“, also des jeweiligen Zeitanteils, in denen der Schallleistungspe-
gel der jeweiligen Maschine tatsächlich einwirkt, ein „Schallleistungswirkpegel“ be-
stimmt. Dieser Schallleistungspegel ist für das Gemisch aus unterschiedlichen Ge-
räuschen während der jeweiligen Bauphase repräsentativ. 
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3 ÖRTLICHE GEGEBENHEITEN 

Die geplanten Baumaßnahmen im Planfeststellungsabschnitt 4.2 liegen im Zent-
rum von Erding und im Ortsteil Langengeisling. Die nachfolgende Luftbildauf-
nahme zeigt den geplanten Verlauf der Aus- und Neubaustrecken (blau) und der 
Baustellenflächen (rot). 

 

Abbildung 1: Luftaufnahme PFA 4.2 mit Baumaßnahme und Baufeld 

Geobasisdaten © Bayrische Vermessungsverwaltung 
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Die geplanten Baumaßnahmen und Bauwerke an der bestehenden und auszubau-
enden S-Bahnstrecke (Strecken-Nr. 5601) sowie der Walpertskirchener Spange 
(Strecken-Nr. 5606), die im Rahmen der Baulärmuntersuchung näher betrachtet 
werden, sind der nachfolgenden Tabelle 3 aufgeführt.  

Details finden sich im Übersichtslageplan Baulogistik der Planfeststellungsunter-
lage (Anl. 13.1.1). 

Im Rahmen einer Abfrage der Bauleitplanung bei der Stadt Erding, wurden die 
Festsetzungen entsprechend der Bebauungspläne übernommen. Lagen keine Be-
bauungspläne vor, wurde die tatsächliche Nutzung im Rahmen einer ausführlichen 
Ortsbesichtigung ermittelt und übernommen. 

Die Immissionsorte in den verschiedenen Bereichen sind nach AVV Baulärm meis-
tens Gebieten zuzuordnen, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind. 
Vereinzelt existieren Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in denen 
weder vorwiegend gewerbliche Anlagen noch vorwiegend Wohnungen unterge-
bracht sind. Die charakteristische Bebauung ist meistens durch ein bis zwei Ober-
geschosse (EG+DG und EG+1.OG+DG) geprägt. Speziell östlich des bestehen-
den Bahnhofs befindet sich aber auch im größeren Umfang bis zu 5-geschossige 
Bebauung. 

Die nächstgelegenen Immissionspunkte befinden sich in den unterschiedlichen 
Bereichen etwa zwischen 10 und 200 m von den Baufeldern entfernt. Die höchste 
akustische Betroffenheit durch Baustellenlärm ist zu erwarten in dem Gebiet östlich 
der Lerchenstraße, im Bereich Goethestraße und Gestütring sowie im Gebiet Was-
serturmstraße und Keltereistraße, da hier besonders lärm- und zeitintensive Bau-
maßnahmen im Nahbereich von Wohn- und Mischgebieten realisiert werden. 

 

Stre-
cken-

nummer 
Bahn-km Aktivität 

Ausbau der bestehenden eingleisigen Strecke im Bereich Parkstraße bis Stadtpark 
5601 12,5+35 – 12,9+49 

12,8+32 
12,5+35 – 12,9+49 

Erdbau  
EÜ Sempt (Betonage) 
Gleisbau (zweigleisig) 

Stützwand und Trogbauwerk Tunnel Erding im Bereich Stadtpark bis Haager Straße 
5601 12,9+49 – 13,1+69 

12,9+49 – 13,1+69 
12,9+49 – 13,1+69 

Erdbau 
Stützwand und Trog Tunnel Erding (Bohrpfähle) 
Gleisbau (zweigleisig) 

Neubau Tunnel Erding im Bereich Haager Straße bis zum neuen Stationsbauwerk Erding 
5601 
 
 

13,1+69 – 14,8+30 
 
 

Tunnel Erding und Sempt (offene Bauweise mit Bohrpfäh-
len) 
Gleisbau (zweigleisig) 
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Stre-
cken-

nummer 
Bahn-km Aktivität 

Neubau Stationsbauwerk Erding im Bereich Anton-Bruckner-Straße und Fliegerhorst 
5606 8,0+69 – 8,6+95 neue Station Erding 

bauzeitliche Verkehrsverlegungen und Straßenwiederher-
stellungen, Gleisbau (ein- bis dreigleisig) 

5601 14,1+90 – 14,4+31 Station Erding /S-Bahn (offene Bauweise mit Spundwän-
den), Gleisbau (zweigleisig) 

5606 8,0+89 – 8,2+34 Station Erding / überregionaler Verkehr (offene Bauweise 
mit Bohrpfählen und Spundwänden) 
Gleisbau (eingleisig) 

Neubau Tunnel Sempt im Bereich der Alten Römerstraße bis Sempt 
5601 
5606 

14,4+31 – 14,8+30 
8,2+34 – 8,6+95 

Tunnel Sempt (offene Bauweise mit Bohrpfählen und 
Spundwänden) 
Gleisbau (dreigleisig) 

Neubau des Troges Sempt 
5601 
5606 

14,8+30 – 15,1+10 Trog Sempt (offene Bauweise mit Spundwänden) 
Gleisbau (dreigleisig) 

Neubau der zweigleisigen freien Strecke im Bereich Kronthaler Weiher / Langengeisling 
5601 
5606 

15,1+10 – 18,3+00 
15,7+59 
16,2+05 
15,1+10 – 18,3+00 

Erdbau 
EÜ Geh- und Radweg Langengeisling (Betonage) 
EÜ Fehlbach/ In den Hacken (Betonage) 
Gleisbau (zweigleisig) 

Neubau der Walpertskirchener Spange im Bereich Dorfener Straße östlich der bestehenden 
Bebauung von Erding sowie Neubau Tunnel Wasserturm 
5606 7,0+30 – 7,5+90 

7,4+71 – 7,5+90 
 
7,5+90 – 8,0+89 
 
7,7+00 
7,0+30 – 7,5+90 

Erdbau 
Trog Wasserturm (offene Bauweise mit Spundwänden) 
Tunnel Wasserturm (offene Bauweise mit Bohrpfählen 
und bergmännische Bauweise) 
Regenrückhaltebecken (offene Bauweise mit Bohlträger-
verbau) 
Gleisbau (eingleisig) 

Tabelle 3: Bauarbeiten in den verschiedenen Bereichen 
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4 SCHALLEMISSIONEN DURCH BAULÄRM 

In diesem Kap. werden die Schallleistungspegel für die einzelnen Baugeräte an-
gegeben und daraus der Schallleistungswirkpegel für die einzelnen Arbeitsschritte 
berechnet. Eine Beschreibung der Arbeitsvorgänge findet im nachfolgenden Kapi-
tel bei der Beschreibung der jeweiligen Bauwerke statt. 

4.1 Schallleistungspegel für Erdbau 

Arbeitsgerät 
Schallleis-
tungspe-

gel [dB(A) 

Betriebs-
dauer [h] 

Zeitkorrektur 
nach AVV 

Baulärm [dB] 

Anzahl 
der Ge-

räte 

Wirkpegel 
[dB] 

Tag Tag Tag Tag 
Bagger mit Tieflöffelausrüs-

tung 102 8 -5 1 97.0 

Lkw > 12 t - Anfahrt 104 2.5 -10 1 94.0 
Lkw > 12 t - Stand 100 2.5 -10 1 90.0 

Lkw > 12 t - Abfahrt 104 2.5 -10 1 94.0 
Lkw - Beladung 108 2.5 -10 1 98.0 

Radlader 108 6 -5 1 103.0 
Allgemeiner Baustellenlärm 90 13 0 1 90.0 

Schallleistungswirkpegel in dB(A) 105.8 
Tabelle 4: Schallleistungswirkpegel für Erdbauarbeiten 

 

4.2 Schallleistungspegel für die Erstellung von Bohrpfählen 

Arbeitsgerät 
Schallleis-
tungspegel 

[dB(A) 

Betriebs-
dauer [h] 

Zeitkorrektur 
nach AVV 

Baulärm [dB] 

Anzahl 
der Ge-

räte 

Wirkpegel 
[dB] 

Tag Tag Tag Tag 
Großdrehbohrgerät 117 8 -5 1 112.0 

Bagger (Bewehrung) 106 2.5 -10 1 96.0 
Betonmischer - Anfahrt 100 2.5 -10 1 90.0 
Betonmischer - Stand 100 2.5 -10 1 90.0 

Betonmischer - Anfahrt 100 2.5 -10 1 90.0 
Betonpumpe 107 2.5 -10 1 97.0 
Betonrüttler 109 8 -5 1 104.0 

Allgemeiner Baustellenlärm 90 13 0 1 90.0 

Schallleistungswirkpegel in dB(A) 112.9 
Tabelle 5: Schallleistungswirkpegel für die Erstellung von Bohrpfählen 

  



Lückenschluss Erding – Flughafen München  Genehmigungsplanung 
und Walpertskirchener Spange, PFA 4.2  Anlage 19.3, Erläuterungsbericht Baulärm 

A_19-03-00-a_PFA 4-2_STU-Baulaerm_1.PÄV_2023-12-01.docx Seite 12 von 59 

4.3 Schallleistungspegel für Betonierarbeiten 

Arbeitsgerät 
Schallleis-
tungspegel 

[dB(A) 

Betriebs-
dauer [h] 

Zeitkorrektur 
nach AVV Bau-

lärm [dB] 

Anzahl der 
Geräte 

Wirkpegel 
[dB] 

Tag Tag Tag Tag 
Betonpumpe 104 8 -5 1 99.0 

Transportmischer (Anfahrt) 100 2.5 -10 1 90.0 
Transportmischer (Stand) 100 2.5 -10 1 90.0 

Transportmischer (Abfahrt) 100 2.5 -10 1 90.0 
Transportmischer (Befüllung) 103 2.5 -10 1 93.0 

Betonrüttler 109 8 -5 1 104.0 
Montage Verschalung 100 2.5 -10 1 90.0 

Allgemeiner Baustellenlärm 90 13 0 1 90.0 

Schallleistungswirkpegel in dB(A) 106.0 
Tabelle 6: Schallleistungswirkpegel für Betonierarbeiten 

 

4.4 Schallleistungspegel für die Erstellung von Spundwänden 

Arbeitsgerät 
Schallleis-
tungspegel 

[dB(A) 

Betriebs-
dauer [h] 

Zeitkorrektur 
nach AVV 

Baulärm [dB] 

Anzahl 
der Ge-

räte 

Wirkpegel   
[dB] 

Tag Tag Tag Tag 
Lkw > 12 t 104 8 -5 1 99.0 

Hydraulikbagger 103 8 -5 1 98.0 
Vibrationsramme (Messung) 117 8 -5 1 112.0 

Schlagramme 131 2.5 -10 1 121.0 
Allg. Baustellenlärm 90 13 0 1 90.0 

Schallleistungswirkpegel in dB(A) 121.6 
Tabelle 7: Schallleistungswirkpegel für die Erstellung von Spundwänden 

 
4.5 Schallleistungspegel für die Beseitigung von Bahnübergängen 

Arbeitsgerät 
Schallleis-
tungspegel 

[dB(A) 

Betriebs-
dauer [h] 

Zeitkorrektur 
nach AVV 

Baulärm [dB] 

Anzahl der 
Geräte 

Wirkpegel 
[dB] 

Tag Tag Tag Tag 
Straßenfertiger 109 2.5 -10 1 99.0 

Lkw > 12 t - Anfahrt 104 2.5 -10 1 94.0 
Lkw > 12 t - Stand 100 2.5 -10 1 90.0 

Lkw > 12 t - Abfahrt 104 2.5 -10 1 94.0 
Gummirad Stahlwalze 104 2.5 -10 1 94.0 

Bestückung Straßenfertiger 110 2.5 -10 1 100.0 
Allg. Baustellentätigkeit 90 13 0 1 90.0 

Schallleistungswirkpegel in dB(A) 104.4 
Tabelle 8: Schallleistungswirkpegel für Beseitigung von Bahnübergängen 
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4.6 Schallleistungspegel für Straßenbauarbeiten 

In den nachstehenden Tabellen sind die Schallemissionen für den Bau von Wirt-
schaftswegen bzw. Verkehrsstraßen berechnet. 

Arbeitsgerät 
Schallleis-
tungspe-
gel [dB(A) 

Betriebs-
dauer [h] 

Zeitkorrektur 
nach AVV 

Baulärm [dB] 

Anzahl der 
Geräte 

Wirkpegel 
[dB] 

Tag Tag Tag Tag 
Bagger mit Tieflöffelausrüs-

tung 104 8 -5 1 99.0 

Planierraupe 106 8 -5 1 101.0 
Lkw > 12 t - Anfahrt 104 2.5 -10 1 94.0 
Lkw > 12 t - Stand 100 2.5 -10 1 90.0 

Lkw > 12 t - Abfahrt 104 2.5 -10 1 94.0 
Lkw - Abkippvorgänge 109 2.5 -10 1 99.0 

Allgemeiner Baustellenlärm 90 13 0 1 90.0 

Schallleistungswirkpegel in dB(A) 105.5 
Tabelle 9: Schallleistungswirkpegel für den Bau von Wirtschaftswegen 

 

Arbeitsgerät 
Schallleis-
tungspegel 

[dB(A) 

Betriebs-
dauer [h] 

Zeitkorrektur 
nach AVV 

Baulärm [dB] 

Anzahl der 
Geräte 

Wirkpegel 
[dB] 

Tag Tag Tag Tag 
Straßenfertiger 109 2.5 -10 1 99.0 

Lkw > 12 t - Anfahrt 104 2.5 -10 1 94.0 
Lkw > 12 t - Stand 100 2.5 -10 1 90.0 

Lkw > 12 t - Abfahrt 104 2.5 -10 1 94.0 
Gummirad Stahlwalze 104 8 -5 2 102.0 

Bestückung Straßenfertiger 110 2.5 -10 1 100.0 
Allgemeiner Baulärm 90 13 0 1 90.0 

Schallleistungswirkpegel in dB(A) 106.1 
Tabelle 10: Schallleistungswirkpegel für die Verlegung von Verkehrsstraßen 

 

4.7 Schallleistungspegel für Gleisbau  

Arbeitsgerät 
Schallleis-
tungspegel 

[dB(A) 

Betriebs-
dauer [h] 

Zeitkorrektur 
nach AVV 

Baulärm [dB] 

Anzahl der 
Geräte 

Wirkpegel 
[dB] 

Tag Tag Tag Tag 
Lkw > 12 t 104 2.5 -10 1 94.0 

Bagger 100 8 -5 1 95.0 
Trennschleifer  112 2.5 -10 1 102.0 
Stopfmaschine 113 2.5 -10 1 103.0 

Allg. Baustellenlärm 90 13 0 1 90.0 

Schallleistungswirkpegel in dB(A) 106.3 
Tabelle 11: Schallleistungswirkpegel für Gleisbau 
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4.8 Schallleistungspegel für Technische Ausrüstung 

Arbeitsgerät 
Schallleis-
tungspegel 

[dB(A) 

Betriebs-
dauer [h] 

Zeitkorrektur 
nach AVV 

Baulärm [dB] 

Anzahl der 
Geräte 

Wirkpegel 
[dB] 

Tag Tag Tag Tag 
2-Wege-Bagger 103 8 -5 1 98.0 

Fundamente Signale/Masten 131 2.5 -10 1 121.0 
Schlagbohrmaschine 105 2.5 -10 1 95.0 

Arbeitszug  105 2.5 -10 2 98.0 
Montagearbeiten 100 8 -5 1 95.0 

Allg. Baustellenlärm 90 13 0 1 90.0 

Schallleistungswirkpegel in dB(A) 121.1 
Tabelle 12: Schallleistungswirkpegel für die technische Ausrüstung 

 

4.9 Schallleistungspegel für die Erstellung der Schallschutzwände 

Arbeitsgerät 
Schallleis-
tungspegel 

[dB(A) 

Betriebs-
dauer [h] 

Zeitkorrektur 
nach AVV 

Baulärm [dB] 

Anzahl der 
Geräte 

Wirkpegel 
[dB] 

Tag Tag Tag Tag 
Bohrgerät 110 8 -5 1 105.0 

Radlader 106 2.5 -10 1 96.0 

Bagger (Bewehrung) 100 2.5 -10 1 90.0 

Transportmischer (Anfahrt) 100 2.5 -10 1 90.0 
Transportmischer (Stand) 100 2.5 -10 1 90.0 

Transportmischer (Abfahrt) 100 2.5 -10 1 90.0 
Betonpumpe 107 2.5 -10 1 97.0 
Betonrüttler 109 8 -5 1 104.0 

Allgemeiner Baustellenlärm 90 13 0 1 90.0 

Schallleistungswirkpegel in dB(A) 108.5 
Tabelle 13: Schallleistungswirkpegel Fundament Schallschutzwand 

 

4.10 Schallleistungspegel für die Rückbau der Gleisanlagen der Station Erding 

Arbeitsgerät 
Schallleis-
tungspegel 

[dB(A) 

Betriebs-
dauer [h] 

Zeitkorrektur 
nach AVV 

Baulärm [dB] 

Anzahl der 
Geräte 

Wirkpegel 
[dB] 

Tag Tag Tag Tag 
Lkw > 12 t 104 8 -5 1 99.0 

Bagger 100 8 -5 1 95.0 
Radlader 104 8 -5 1 99.0 

Trennschleifer  112 2.5 -10 1 102.0 
Lkw Beladung Aushub 106 8 -5 1 101.0 

Allg. Baustellenlärm 90 13 0 1 90.0 

Schallleistungswirkpegel in dB(A) 106.9 
Tabelle 14: Schallleistungswirkpegel Rückbau der Gleisanlagen – Station Erding 
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5 ERMITTLUNG DES SCHALLSCHUTZKONZEPTS 

Die Gesamtbaudurchführung des PFA 4.2 ist in drei Hauptbauphasen vorgesehen. 
Die Gesamtbauzeit beträgt ca. 11 Jahre. Details zum Bauablauf und der Baudurch-
führung sind in Anlage 13.03 beschrieben. 

5.1 Allgemeine Hinweise 

Wegen der Nähe der angrenzenden Gebäude zu den geplanten Baumaßnahmen 
werden die Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm in dem der vorliegenden Prog-
nose zugrunde gelegten Szenario teilweise im Tageszeitraum deutlich überschrit-
ten. 

Es ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass hinsichtlich des Bau-
betriebs und Bauablaufs – anders als beim späteren Betriebsprogramm des Zug-
verkehrs – zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch erhebliche Unsicherheiten beste-
hen. Auch wenn die Bauausführung zu erheblichen Beeinträchtigungen der An-
wohner führt, genügt es zur Bewältigung des Problems daher in der Regel, im 
Planfeststellungsbeschluss den verbindlichen Rahmen des Zumutbaren festzule-
gen und die Instrumente zu bestimmen, mit denen die Rechte der Betroffenen zu 
wahren sind. Der konkrete Baubetrieb (Art und Anzahl der verwendeten Bauma-
schinen, zeitliche und räumliche Verteilung der Bauarbeiten, Art der Bauverfahren, 
usw.) liegt erst im Zuge der Bauausführung und Vergabe der Bauleistungen vor. 
Insoweit ist eine abschließende Beurteilung und Entscheidung zu den baubeding-
ten Lärmwirkungen des Vorhabens in allen Einzelheiten derzeit noch nicht mög-
lich. Daher ist die Vorlage eines detaillierteren Baulärmgutachtens erst nach Vor-
liegen der Ausführungsplanung nach Erlass eines Planfeststellungsbeschlusses 
möglich. 

Allerdings können auf der Grundlage von Pegelberechnungen für die lautesten 
Bauphasen, eher auf der sicheren Seite liegend, bereits jetzt die Bereiche be-
stimmt werden, in denen temporär aktive Schallschutzmaßnahmen errichtet wer-
den können. Zusätzlich werden, insbesondere dort, wo aktive Maßnahmen nicht 
realisiert werden können, in gewissem Umfang passive Schallschutzmaßnahmen 
zum Einsatz kommen. Eine abschließende Entscheidung hierzu, einschließlich der 
Festlegung von Entschädigungsansprüchen der lärmbetroffenen Nachbarschaft 
muss jedoch in einigen Bereichen einer späteren Entscheidung vorbehalten wer-
den. Der Vorhabenträger wird der Planfeststellungsbehörde rechtzeitig vor Baube-
ginn für die entsprechenden lärmbetroffenen Bereiche weitere Unterlagen und 
Pläne vorlegen, damit die Planfeststellungsbehörde die vorbehaltene Entschei-
dung, unter Zugrundelegung der dann konkretisierten Bauausführung, abschlie-
ßend treffen kann. 
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5.2 Vorgesehene Schutzmaßnahmen Schutz- und Kompensationsmaßnahmen 

Zum Schutz der Anwohner vor unzumutbarem Baulärm werden eine oder mehrere 
der folgenden Minderungs- und Schutzmaßnahmen vorgesehen: 

• Einsatz von Baumaschinen, welche dem Stand der Technik entsprechen (lärm-
arme Baumaschinen und/oder Einsatz von Schallschutz-Kits für Baumaschi-
nen)  

• Begrenzung der lärmintensivsten Baumaßnahmen bzw. Baumaschinen auf 
eine maximale Betriebs- und Einsatzdauer von 8 Stunden/Tag 

• Für die Erstellung der Baugrubenumschließung mittels Bohlträger- bzw. 
Spundwandverbau wird, soweit möglich, auf lärmarme Einbringverfahren zu-
rückgegriffen, um die Höhe der Überschreitungen zu begrenzen. 

• Im Bereich der stationären bzw. langsam wandernden Baustellen (Trog/Tun-
nel/Station) werden dort, wo die Verhältnisse dies zulassen und eine entspre-
chende Wirksamkeit nachzuweisen ist, zum Schutz der Bebauung temporäre 
Schallschutzwände errichtet. In Kapitel 7 ist erläutert, wo dies möglich und ver-
hältnismäßig ist. 

• Bei unvermeidbaren, erheblichen Überschreitungen der Richtwerte der AVV 
Baulärm sind Entschädigungen dem Grunde nach vorzusehen. Die Höhe der 
Entschädigung kann je nach Wohnnutzung und Höhe der Überschreitung bis 
zum temporären Ersatzwohnraum reichen. 

• Bei unvermeidbaren, erheblichen Überschreitungen der Richtwerte der AVV 
Baulärm über einen längeren Zeitraum (> 4 Monate) in Verbindung mit einem 
Beurteilungspegel aus der Bautätigkeit von > 67 dB(A) im Tageszeitraum wer-
den Schutzmaßnahmen vorgesehen, welche die Einhaltung der oberen An-
haltswerte für Innenschallpegel der VDI 2719 (Tabelle 6) sicherstellen. Hierbei 
handelt es sich in der Regel um Schallschutzfenster und/oder eine Verbesse-
rung der sonstigen Umfassungsbauteile. 

• Eine Überwachung der auftretenden Schallbelastung aus der Bautätigkeit er-
folgt im Rahmen eines Monitoringprogramms während der gesamten Bauzeit. 

Für die Gebäude, die einen Anspruch auf passive Schallschutzmaßnahmen aus 
der Beurteilung nach 16. BImSchV besitzen, sollte zusätzlich geprüft werden, ob 
die Umsetzung dieser Maßnahmen vor Baubeginn abgeschlossen werden kann, 
um einen Grundschutz während der Bautätigkeiten zu gewährleisten.  

Zum Schutz der Anwohner vor unzumutbarem Baulärm werden Schutz- und Kom-
pensationsmaßnahmen vorgesehen.  
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Bei den Schallschutzmaßnahmen wird unterschieden zwischen Maßnahmen, die 
an der Lärmquelle (Emissionsort) selbst ansetzen (aktive Schallschutzmaßnah-
men), und Maßnahmen, die an lärmbetroffenen Anwesen (Immissionsorte) anset-
zen (passive Schallschutzmaßnahmen). 

Aktive Schallschutzmaßnahmen bezwecken eine unmittelbare Eindämmung des 
Schalls an der Lärmquelle, sodass außerhalb dieses Emissionsortes eine mög-
lichst geringe Schallbelastung auftritt.  

Passive Schallschutzmaßnahmen bezwecken an einem bestimmten Anwesen die 
Absenkung einer über den Emissionsort hinauswirkenden Schallbelastung - ins-
besondere durch bauliche Maßnahmen an bestehenden Gebäuden.  

Soweit zur Lösung von Schutzfällen Schallschutzmaßnahmen entweder räumlich-
technisch nicht möglich oder wirtschaftlich-technisch nicht verhältnismäßig sind, 
sind Anwohner für unzumutbare Baulärmbeeinträchtigungen zu entschädigen.  

5.2.1 Aktive Schutzmaßnahmen 

Folgende aktive Schallschutzmaßnahmen sind vorgesehen: 

• Einsatz von Baumaschinen, die dem aktuellen Stand der Technik entspre-
chen (lärmarme Baumaschinen und/oder Einsatz von Schallschutz-Kits für 
Baumaschinen) 

• Begrenzung der lärmintensivsten Baumaßnahmen bzw. Baumaschinen auf 
eine maximale Betriebs- und Einsatzdauer von 8 Stunden/Tag 

• Für die Erstellung der Baugrubenumschließung mittels Bohlträger- bzw. 
Spundwandverbau wird, soweit möglich, auf lärmarme Einbringverfahren 
zurückgegriffen, um die Höhe der Überschreitungen zu begrenzen 

• Bei stationären bzw. langsam wandernden Baustellen (Trog/Tunnel/Sta-
tion) wird der Einsatz temporärerer Schallschutzwände zum Schutz der Be-
bauung in Bereichen geprüft, in denen die räumlich-technischen Randbe-
dingungen dies zulassen und eine entsprechende Wirksamkeit nachgewie-
sen werden kann. Geprüft wird jeweils, ob der Einsatz der temporären 
Lärmschutzwand an dem bestimmten Ort wirtschaftlich-technisch verhält-
nismäßig ist. In Kapitel 7 ist im Einzelnen dargestellt, in welchen Bereichen 
temporäre Schallschutzwände grundsätzlich realisierbar sind und welche 
vorläufige Prognose für ihre Verhältnismäßigkeit besteht. 

5.2.2 Passive Schutzmaßnahmen und Kompensation 

Für erforderliche Schutzmaßnahmen an Immissionsorten und Entschädigungen 
wird zwischen sechs Überschreitungsklassen differenziert. Für eine grafische 
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Darstellung dieser Überschreitungsklassen wird auf die Grafik im Anhang dieser 
Anlage hingewiesen.  

• Überschreitungsklasse 1 (geringfügige Beeinträchtigung) 

Der Pegelwert am Immissionsort überschreitet für eine Dauer von maximal 
90 Tagen den gebietsbezogenen Immissionsrichtwert der AVV Baulärm um 
höchstens 3 dB(A). 

Diese Überschreitungshöhe liegt nach den Erkenntnissen der Akustik un-
terhalb der allgemeinen Wahrnehmbarkeitsschwelle. 

Soweit sich präzisierte Aussagen in der Ausführungsplanung zum Bauab-
lauf treffen lassen, werden weitere konkrete Maßnahmen zur Minimierung 
der Belastung für Anwohner geprüft und erforderlichenfalls realisiert. 

• Überschreitungsklasse 2 (nicht unerhebliche Beeinträchtigung) 

In dieser Überschreitungsklasse wird zwischen den folgenden zwei Szena-
rien unterschieden: 

In Szenario 1 überschreitet der Pegelwert für eine Dauer von mehr als 90 
Tagen den gebietsbezogenen Immissionsrichtwert um höchstens 3 dB(A). 

In Szenario 2 liegt der Pegelwert für eine Dauer von maximal 90 Tagen in 
einem Spektrum zwischen 3 dB(A) über dem Immissionsrichtwert und 67 
dB(A). 

Bei dieser Überschreitungshöhe ist davon auszugehen, dass die Baulärm-
belastung im Innenbereich unter Zugrundelegung der oberen Anhaltswerte 
für Innenschallpegel der VDI 2719 (Tab. 5) zumutbar bleibt.  

Vorgesehen wird eine Entschädigung für Einschränkungen bei der Außen-
wohnbereichsnutzung.  

• Überschreitungsklasse 3 (erhebliche Beeinträchtigung) 

In dieser Überschreitungsklasse wird zwischen den folgenden zwei Szena-
rien unterschieden: 

In Szenario 1 liegt der Pegelwert für eine Dauer von mehr als 90 Tagen in 
einem Spektrum zwischen 3 dB(A) über dem Immissionsrichtwert und 67 
dB(A). 

In Szenario 2 liegt der Pegelwert für eine Dauer von weniger als 90 Tagen 
in einem Spektrum zwischen 68 dB(A) und 74 dB(A). 
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Vorgesehen wird eine Entschädigung für Einschränkungen bei der Außen-
wohnbereichsnutzung. 

In Szenario 1 wird weiterhin eine Entschädigung für Einschränkungen der 
Innenbereichsnutzung vorgesehen. Passive Schallschutzmaßnahmen ste-
hen hingegen wegen des technisch-finanziellen Aufwands voraussichtlich 
außer Verhältnis zu dem mit ihnen verfolgten Schutzzweck. 

In Szenario 2 ist für den Innenbereich geplant, die Schalldämmung der im 
Gebäude vorhandenen Fenster zu überprüfen und anhand des Fensterauf-
baus, der Dichtung, der Fensterstärke sowie des allgemeinen Zustands die 
jeweilige Schallschutzfensterklasse nach der VDI 2719 zu bestimmen. Im 
Falle einer entsprechend niedrigen Klassifizierung der eingebauten Fens-
ter und einer damit offensichtlich unzureichenden Schutzwirkung gegen 
Baulärm ist der Einbau höherwertiger Schallschutzfenster voraussichtlich 
verhältnismäßig. 

• Überschreitungsklasse 4 (sehr erhebliche Beeinträchtigung) 

Der Pegelwert liegt für eine Dauer von mehr als 90 Tagen in einem Spekt-
rum zwischen 68 dB(A) und 74 dB(A). 

Passive Schallschutzmaßnahmen am Immissionsort zum Schutze des In-
nenbereichs sind voraussichtlich verhältnismäßig.  

Vorgesehen ist ferner Entschädigung für Einschränkungen bei der Außen-
wohnbereichsnutzung. 

• Überschreitungsklasse 5 (außerordentlich hohe Beeinträchtigung) 

Der Pegelwert überschreitet an mindestens einem Tag für eine erhebliche 
Dauer von mehreren Stunden 75 dB (A). 

Ein Betroffener kann Kostenübernahme für Ersatzwohnraum beanspru-
chen, soweit er sich ein Angebot für eine Unterkunft sucht, die seinem 
Wohn- bzw. Arbeitsplatzstandard vergleichbar ist, er dieses Angebot vor 
Annahme der Vorhabenträgerin vorlegt, die Vorhabenträgerin das Angebot 
genehmigt und der Betroffene die Unterkunft tatsächlich bezieht.  

• Überschreitungsklasse 6 (Sonderszenario eines verhältnismäßigen, aber  
zeitweise unzureichenden passiven Schallschutzes) 

Soweit der Pegelwert im Spektrum zwischen 68 dB(A) und 74 dB (A) liegt, 
sind Maßnahmen des passiven Schallschutzes voraussichtlich verhältnis-
mäßig und werden daher für Schutzfälle vorgesehen (siehe Überschrei-
tungsklasse 3 Szenario 2 und Überschreitungsklasse 4).  
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Es kann jedoch das Sonderszenario eintreten, dass der passive Schall-
schutz für einen erheblichen Zeitraum von mindestens einem Tag nicht 
ausreicht, um die Baulärmbelastung im Innenbereich unter Zugrundele-
gung der oberen Anhaltswerte für Innenschallpegel der VDI 2719 (Tab. 5) 
auf ein zumutbares Maß zu begrenzen. 

Sollte ein solches besonderes Szenario eintreten, kann ein Betroffener 
Kostenübernahme für Ersatzwohnraum beanspruchen, soweit er sich ein 
Angebot für eine Unterkunft sucht, die seinem Wohn- bzw. Arbeitsplatz-
standard vergleichbar ist, er dieses Angebot vor Annahme der Vorhaben-
trägerin vorlegt, die Vorhabenträgerin das Angebot genehmigt und der Be-
troffene die Unterkunft tatsächlich bezieht.  

5.2.3 Bemessungsgrundlagen und Berechnungsfaktoren zu einer Entschädigung 
für Innen- und Außenwohnbereich wegen unzumutbarer Baulärmbelastung 

Die Höhe des Entschädigungsanspruchs bemisst sich nach der Dauer und dem 
Ausmaß der Betroffenheit durch Baulärmbeeinträchtigungen. 

Soweit Außenwohnbereichsflächen zu entschädigen sind, ist für die Ermittlung der 
entschädigungspflichtigen Fläche auf die Zweckbestimmung für wohntypische 
Nutzung abzustellen. Das bedeutet, dass nur solche Flächen in die Entschädi-
gungsbetrachtung einzubeziehen sind, die für das Wohnen im Freien geeignet und 
bestimmt sind. Dazu zählen im Regelfall Balkone und Terrassen.  

Wegen der jahreszeitlich eingeschränkten Nutzung und einer generell noch ver-
bleibenden Nutzbarkeit von Außenwohnbereichen wird die Hälfte der zunächst er-
mittelten Fläche Bestandteil der Bemessungsgrundlage für die Entschädigung.  

Soweit Innenwohnbereichsflächen zu entschädigen sind, ist auf die Aufenthalts-
räume des Betroffenen abzustellen, vgl. Nr. 6.3.1 AVV Baulärm. 

Des Weiteren ist vor dem Hintergrund, dass der jeweilige Grad der Nutzungsein-
schränkung sich nach dem Grad der Baulärmbeeinträchtigung richtet und es in der 
Regel zu keinem Nutzungstotalausfall kommen wird, eine Minderungsquote in An-
satz zu bringen. Eine solche Minderungsquote wird durch den Lästigkeitsfaktor 
abgebildet, der sich analog zur VLärmSchR 97 Nr. 52 sowie deren Anlage 1 ermit-
teln lässt. 

Bei Wohnraum ist als Maßstab die prozentuale Mietminderung nach Maßgabe der 
zivilgerichtlichen Rechtsprechung zur Mietminderung bei Baulärm anzusetzen. 

Bei gewerblich genutzten Immobilien (Hotels, Ladengeschäfte, etc.) bildet die Er-
tragsminderung bzw. der Ertragsausfall den Maßstab für die zu leistende Entschä-
digung. 
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5.3 Ablauf der Untersuchungen zum Schallschutz während der Bauzeit 

Zunächst wurde eine „worst case“-Berechnung unter Berücksichtigung aller Bau-
felder und jeweils der lärmintensivsten Bauphase über den gesamten Untersu-
chungsbereich durchgeführt. Das Ergebnis ist in Form einer flächendeckenden 
Lärmkarte in Form von vier Lageplanskizzen im Anhang dargestellt. Anhand dieser 
Lärmkarten lässt sich feststellen, welches Gebäude überhaupt von potenziellen 
Baulärmkonflikten betroffen ist. 

Um mögliche temporäre Schallschutzmaßnahmen während der Bauzeit anhand 
einheitlicher Kriterien zu bestimmen, wurden sodann Berechnungen nach einem 
festgelegten Ablauf durchgeführt. 

Die Bebauung entlang der Baustellen wurde in Teilbereiche beiderseits der Trasse 
unterteilt. Diese wurden entsprechend ihrer Schutzbedürftigkeit, dem Abstand zur 
Baustelle und der geplanten Baumaßnahmen abgegrenzt. Insgesamt wurden 21 
Teilbereiche untersucht. Die Lage der einzelnen Teilbereiche sind ist in Kapitel 6 
dargestellt. 

Für jeden die Bauarbeiten gegenüber dem jeweiligen Teilbereich wurde ermittelt, 
wie hoch die Schallbelastung während der beiden lautesten Bauphasen ist und 
geprüft, ob temporäre Schallschutzmaßnahmen aus Platzgründen möglich sind. 
Für die Bereiche, in denen diese Möglichkeit besteht, wurden Wände mit Höhen 
von 4 m und 6 m auf ihre Wirksamkeit hin untersucht, woraus ggf. eine Vorzugs-
variante abgeleitet wurde. 

Bei der Abwägung des Aufwands für temporäre Schallschutzmaßnahmen im Be-
reich von Baustellen gilt nicht der Grundsatz „aktiv vor passiv“. Für die betroffenen 
Gebäude wurden Anzahlen von „Konflikteinheiten“ bestimmt. Dabei handelt es 
sich um Fassadenabschnitte mit einer Länge von 10 m je Geschoss. Für diese 
Konflikteinheiten wurde ermittelt, ob der Richtwert im Tageszeitraum überschritten 
wird und ob Beurteilungspegel den Wert 70 dB(A) überschreiten. 

5.4 Projektspezifische Richtwerte 

In Einklang mit der Rechtsprechung [4] können die Richtwerte der AVV Baulärm 
maßvoll angehoben werden, wenn bereits die Vorbelastung die Richtwerte über-
schreitet. Der Bereich der Bebauung ist durch den Straßenverkehr (Haager Straße 
– Dorfener Straße – Anton-Bruckner-Straße und B 388), sowie der S-Bahn (lärm-
technisch vorbelastet. Die Abschätzungen zur Vorbelastung zeigen, dass die zu 
erwartenden Beurteilungspegel aus Straßen- und Schienenverkehr nur im Nahbe-
reich der S-Bahn und der relevanten Straßen nennenswert über den Richtwerten 
der AVV Baulärm liegen. Selbst dort sind an den Seitenfassaden teilweise bereits 
die Richtwerte der AVV Baulärm eingehalten. Unter diesen Gesichtspunkten 
wurde auf eine allgemeine Erhöhung der Richtwerte der AVV Baulärm verzichtet. 
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6 SCHALLTECHNISCHE BELASTUNG DURCH BAULÄRM 

In den nachfolgenden Kapiteln wird die schalltechnische Belastung der einzelnen 
Teilbereiche dargestellt. Für jeden Teilbereich ist eine Abbildung mit der am stärks-
ten betroffenen Bebauung und der Gebietsnutzung gemäß AVV Baulärm enthal-
ten. Es ist zu beachten, dass bei der Berechnung der Anzahl der Betroffenheiten 
auch die Gebäude in den benachbarten Teilbereichen auf der jeweiligen Bahnseite 
(links oder rechts der Bahn) mitberücksichtigt werden. 

Nachfolgend ist die für alle Abbildungen gültige Legende dargestellt: 
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Abbildung 2:  Legende – Abbildung der Bebauung in den Teilbereichen 

6.1 Teilbereich 1 

Beim Teilbereich 1 handelt es sich um die Bebauung südöstlich der Bahnstrecke 
5601 von Bahn-km 12,5+35 bis zum Trog Tunnel Erding bei Bahn-km 12,9+50 
zwischen Parkstraße und Stadtweg. Die Bebauung ist in der nachfolgenden Abbil-
dung dargestellt. 
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Abbildung 3:  Darstellung Teilbereich 1  

Die Pegelberechnungen ohne temporären Schallschutz wurden für die Bauphase 
der Gleisbauarbeiten durchgeführt. Die Dauer dieser Bauphase beträgt ca. 3 Mo-
nate. Tabelle 15 zeigt die Ergebnisse: 

temporäre Schallschutz-
wand max. 

Beurteilungspegel 
in dB(A) 

Anzahl der 
Konflikteinheiten 

mit Überschreitungen 

Anzahl gelöster 
Konflikteinheiten Mittlere Pegelminderung 

an den Gebäuden 
mit Lr > 45 dB(A) ohne 

Schallschutz Länge 
in m 

Höhe 
in m 

Kosten in 
Tsd. € 

(326 €/m2) 
70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
>70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
   67 0 118 253    
Tabelle 15: Ergebnisse der Berechnung Teilbereich 1 - Gleisbau 

Während dieser Bauphase wird bei ca. 118 253 Konflikteinheiten (Anhang: Lage-
planskizze 1.1) der jeweils gültige Richtwert der AVV Baulärm überschritten. Der 
maximale Beurteilungspegel beträgt ca. 67 dB(A) im Nahbereich der Baustelle. Bei 
einer Vielzahl betroffener Gebäude beträgt die Überschreitung weniger als 
5 dB(A). 

Um diesen Bereich mit einer temporären Schallschutzwand zu schützen, müsste 
diese eine Länge von ca. 450 m aufweisen, wobei die Zugänglichkeit zur Baustelle 
eingeschränkt wäre. Bei den lärmintensivsten Arbeiten während des Gleisbaus 
handelt es sich um das Stopfen der Gleise. Da diese Arbeit während der Gesamt-
bauphase von 3 Monaten nur wenige Arbeitstage umfasst, werden temporäre 
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aktive Schallschutzmaßnahmen als unverhältnismäßig angesehen. Passive 
Schallschutzmaßnahmen werden voraussichtlich nicht erforderlich. 

6.2 Teilbereich 2 

Der Teilbereich 2 umfasst die Bebauung nordwestlich der Bahnstrecke 5601 von 
Bahn-km 12,5+35 bis zum Trog Tunnel Erding bei Bahn-km 12,9+50 zwischen 
Parkstraße und dem Stadtpark nördlich der Sempt. Die Bebauung ist in der nach-
folgenden Abbildung dargestellt. 

 
Abbildung 4:  Darstellung Teilbereich 2 
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Die Pegelberechnungen ohne temporären Schallschutz wurden für die Bauphase 
der Gleisbauarbeiten durchgeführt. Die Dauer dieser Bauphase beträgt ca. 3 Mo-
nate. Tabelle 16 zeigt die Ergebnisse. 

temporäre Schallschutz-
wand max. 

Beurteilungspegel 
in dB(A) 

Anzahl der 
Konflikteinheiten 

mit Überschreitungen 

Anzahl gelöster 
Konflikteinheiten Mittlere Pegelminderung 

an den Gebäuden 
mit Lr > 45 dB(A) ohne 

Schallschutz Länge 
in m 

Höhe 
in m 

Kosten in 
Tsd. € 

(326 €/m2) 
70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
>70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
   59 0 94 170    
Tabelle 16: Ergebnisse der Berechnung Teilbereich 2 - Gleisbau 

Während dieser Bauphase wird bei ca. 94 170 Konflikteinheiten (Anhang: Lage-
planskizze 1.1) der jeweils gültige Richtwert der AVV Baulärm überschritten. Der 
maximale Beurteilungspegel beträgt ca. 59 dB(A). Bei allen An den meisten unter-
suchten Gebäuden werden die Richtwerte um weniger als 5 dB(A) überschritten. 
Um diesen Bereich mit einer temporären Schallschutzwand zu schützen, müsste 
diese eine Länge von ca. 450 m aufweisen, wobei die Zugänglichkeit zur Baustelle 
eingeschränkt wäre. Bei den lärmintensivsten Arbeiten während des Gleisbaus 
handelt es sich um das Stopfen der Gleise. Da diese Arbeit während der Gesamt-
bauphase von 3 Monaten nur wenige Arbeitstage umfasst, werden temporäre ak-
tive Schallschutzmaßnahmen als unverhältnismäßig angesehen. Passive Schall-
schutzmaßnahmen werden voraussichtlich nicht erforderlich. 

6.3 Teilbereich 3 

Beim Teilbereich 2 3 handelt es sich um die Bebauung südöstlich der Bahnstrecke 
5601 ab dem Trog Tunnel Erding bei Bahn-km 12,9+50 bis zum Bahnübergang 
Haager Straße. Die Bebauung ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. 

 

Abbildung 5:  Darstellung Teilbereich 3 
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Im Teilbereich 3 beginnt der südliche Trog des Tunnels Erding. Für diesen Teilbe-
reich ist die Erstellung der Trogwände mittels einer Bohrpfahlwand pegelbestim-
mend. Diese Bauphase dauert ungefähr 3 Monate. 

temporäre Schallschutz-
wand max. 

Beurteilungspegel 
in dB(A) 

Anzahl der 
Konflikteinheiten 

mit Überschreitungen 

Anzahl gelöster 
Konflikteinheiten Mittlere Pegelminderung 

an den Gebäuden 
mit Lr > 45 dB(A) ohne 

Schallschutz Länge 
in m 

Höhe 
in m 

Kosten in 
Tsd. € 

(326 €/m2) 
70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
>70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
   74 47 216 293    

210 4 274 73 16 17 180 230 30 35 63 1.7 
210 6 411 70 0 155 209 47 60 84 2.7 

Tabelle 17: Ergebnisse der Berechnung Teilbereich 3 - Bohrpfahlerstellung 

Die Pegelberechnungen ohne temporären Schallschutz ergaben, dass der jeweils 
gültige Richtwert bei 216 293 Konflikteinheiten (Anhang: Lageplanskizze 1.1) über-
schritten wird. Da die Bebauung bis unmittelbar an die Baustelle heranreicht, wer-
den bei 47 Konflikteinheiten Beurteilungspegel von mehr als 70 dB(A) erreicht. Der 
maximale Beurteilungspegel beträgt 74 dB(A).  

Zum Schutz der Bebauung wurde eine 210 m lange und 4 m bzw. 6 m hohe tem-
poräre Schallschutzwand an der Baugrenze untersucht. Eine 4 m hohe temporäre 
Schallschutzwand bewirkt eine mittlere Pegelminderung von 1,7 dB(A). Bei 180 
230 Konflikteinheiten wird der Richtwert weiterhin überschritten. Der maximale Be-
urteilungspegel beträgt 73 dB(A). Eine 6 m hohe temporäre Schallschutzwand be-
wirkt eine mittlere Pegelminderung von 2,7 dB(A). Bei 155 209 Konflikteinheiten 
wird der Richtwert weiterhin überschritten. Der maximale Beurteilungspegel be-
trägt 70 dB(A). Es treten also während dieser Bauphase keine Beurteilungspegel 
von über 70 dB(A) mehr auf.  

Als weitere Bauphase für diesen Teilbereich wurden die Betonagearbeiten am 
Trogbauwerk untersucht. In dieser Bauphase muss die temporäre Schallschutz-
wand entfernt werden, damit die Zugänglichkeit zur Baustelle gewährleistet ist. 

temporäre Schallschutz-
wand max. 

Beurteilungspegel 
in dB(A) 

Anzahl der 
Konflikteinheiten 

mit Überschreitungen 

Anzahl gelöster 
Konflikteinheiten Mittlere Pegelminderung 

an den Gebäuden 
mit Lr > 45 dB(A) ohne 

Schallschutz Länge 
in m 

Höhe 
in m 

Kosten in 
Tsd. € 

(326 €/m2) 
70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
>70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
   67 0 107 164    

210 4 274 66 0 80 132 0 27 32 2.6 
210 6 411 63 0 51 109 0 56 55 4.4 

Tabelle 18: Ergebnisse der Berechnung Teilbereich 3 - Betonage 

Voraussichtlich wird bei 107 164 Konflikteinheiten (Anhang: Lageplanskizze 1.1) 
der jeweils gültige Richtwert überschritten. Der maximale Beurteilungspegel be-
trägt jedoch nur noch 67 dB(A). 

In allen weiteren Bauphasen werden maximal Pegel in der Größenordnung der 
Betonagearbeiten erreicht, so dass keine unzumutbare Schallsituation auftritt. 
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Als aktive Schallschutzmaßnahme wird nach den Berechnungsergebnissen eine 
temporäre Schallschutzwand mit einer Höhe von 6 m und einer Länge von 210 m 
während der Erstellung der Bohrpfähle vorgeschlagen. Voraussichtlich wird kein 
passiver Schallschutz erforderlich. 

6.4 Teilbereich 4 

Teilbereich 4 umfasst die Bebauung nordwestlich der Bahnstrecke 5601 im Be-
reich Trog Tunnel Erding bei Bahn-km 12,9+50 zwischen Stadtpark und Haager 
Straße und enthält vor allem das Alten- und Pflegeheim. Die Bebauung ist in der 
nachfolgenden Abbildung dargestellt. 

 
Abbildung 6:  Darstellung Teilbereich 4 

Im Teilbereich 4 beginnt der südliche Trog des Tunnels Erding. Für diesen Teilbe-
reich ist die Erstellung der Trogwände mittels einer Bohrpfahlwand pegelbestim-
mend. Diese Bauphase umfasst ungefähr eine Dauer von 3 Monaten. 

temporäre Schallschutz-
wand max. 

Beurteilungspegel 
in dB(A) 

Anzahl der 
Konflikteinheiten 

mit Überschreitungen 

Anzahl gelöster 
Konflikteinheiten Mittlere Pegelminderung 

an den Gebäuden 
mit Lr > 45 dB(A) ohne 

Schallschutz Länge 
in m 

Höhe 
in m 

Kosten in 
Tsd. € 

(326 €/m2) 
70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
>70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
   68 69 0 187 281    
Tabelle 19: Ergebnisse der Berechnung Teilbereich 4 - Bohrpfähle 

Die Berechnungen ohne temporären Schallschutz ergaben, dass der jeweils gül-
tige Richtwert bei 187 281 Konflikteinheiten (Anhang: Lageplanskizze 1.1) über-
schritten wird. Diese betreffen überwiegend das Pflegeheim. Da dieses bereits ei-
nen Abstand von mindestens ca. 35 m zur Baustelle aufweist, treten keine Beur-
teilungspegel von mehr als 70 dB(A) auf. Der maximale Beurteilungspegel beträgt 
68 69 dB(A). 
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Für eine temporäre Schallschutzwand ist kein ausreichender Platz vorhanden. 
Dort sind die Bohrpfähle so nah an den Grundstücken Dritter, dass die Errichtung 
temporärer Schallschutzwände ohne Eingriff in diese Grundstücke nicht möglich 
ist. Weiter müssten wegen der Errichtung der Schallschutzwand Bäume in der 
Parkanlage gerodet werden. 

temporäre Schallschutz-
wand max. 

Beurteilungspegel 
in dB(A) 

Anzahl der 
Konflikteinheiten 

mit Überschreitungen 

Anzahl gelöster 
Konflikteinheiten Mittlere Pegelminderung 

an den Gebäuden 
mit Lr > 45 dB(A) ohne 

Schallschutz Länge 
in m 

Höhe 
in m 

Kosten in 
Tsd. € 

(326 €/m2) 
70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
>70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
   62 0 79 130    
Tabelle 20: Ergebnisse der Berechnung Teilbereich 4 - Betonage 

Während der Bauphase der Betonage reduziert sich der maximale Beurteilungs-
pegel auf 62 dB(A). Bei 67 130 Konflikteinheiten (Anhang: Lageplanskizze 1.1) 
wird der jeweils gültige Richtwert überschritten. 

In allen weiteren Bauphasen werden maximal Pegel in der Größenordnung der 
Betonagearbeiten erreicht, so dass keine unzumutbare Schallsituation auftritt. 

Aktive Schallschutzmaßnahmen kommen also in diesem Bereich nicht in Betracht. 
Voraussichtlich wird auch kein passiver Schallschutz erforderlich. 

6.5 Teilbereich 5 

Teilbereich 5 umfasst die Bebauung südöstlich der Bahnstrecke 5601 vom Bahn-
übergang Haager Straße bis zur Volkshochschule Erding bei Bahn-km 13,4. Die 
Bebauung ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. 

 

Abbildung 7:  Darstellung Teilbereich 5 
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Im Teilbereich 5 wird der Trog des Tunnels Erding erstellt. Für diesen Teilbereich 
ist die Erstellung der Trogwände Tunnelwände mittels einer Bohrpfahlwand pegel-
bestimmend. Diese Bauphase dauert ungefähr 3 Monate. 

temporäre Schallschutz-
wand max. 

Beurteilungspegel 
in dB(A) 

Anzahl der 
Konflikteinheiten 

mit Überschreitungen 

Anzahl gelöster 
Konflikteinheiten Mittlere Pegelminderung 

an den Gebäuden 
mit Lr > 45 dB(A) ohne 

Schallschutz Länge 
in m 

Höhe 
in m 

Kosten in 
Tsd. € 

(326 €/m2) 
70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
>70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
   69 0 339 471    

155 4 202 69 0 289 419 0 49 52 0.6 
155 6 303 66 0 262 387 0 77 84 1.1 

Tabelle 21: Ergebnisse der Berechnung Teilbereich 5 - Bohrpfähle 

Die Berechnungen ohne temporären Schallschutz ergab, dass bei 339 471 Kon-
flikteinheiten (Anhang: Lageplanskizze 1.1) der jeweils gültige der Richtwert über-
schritten wird. Da die Bebauung einen Abstand von mindestens ca. 15 m zur Bau-
stelle aufweist, treten keine Beurteilungspegel von mehr als 70 dB(A) auf. Der ma-
ximale Beurteilungspegel beträgt 69 dB(A).  

Zum Schutz der Bebauung wurde eine 150 m lange und 4 m bzw. 6 m hohe tem-
poräre Schallschutzwand an der Baugrenze untersucht. Die Ergebnisse der Be-
rechnung mit Schallschutz ist sind in der Tabelle 21 dargestellt. Der maximale Be-
urteilungspegel wird zwar auf 66 dB(A) begrenzt und liegt damit unterhalb der 
eventuellen Notwendigkeit von passiven Schallschutzmaßnahmen, jedoch ist ins-
gesamt nur eine geringe Wirksamkeit erkennbar.  

Für diesen Teilbereich wurden als weitere Bauphase die Betonagearbeiten im 
Trogbauwerk untersucht. 

temporäre Schallschutz-
wand max. 

Beurteilungspegel 
in dB(A) 

Anzahl der 
Konflikteinheiten 

mit Überschreitungen 

Anzahl gelöster 
Konflikteinheiten Mittlere Pegelminderung 

an den Gebäuden 
mit Lr > 45 dB(A) ohne 

Schallschutz Länge 
in m 

Höhe 
in m 

Kosten in 
Tsd. € 

(326 €/m2) 
70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
>70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
   62 0 94 177    

155 4 202 62 0 76 154 0 18 23 1.1 
155 6 303 61 0 53 131 0 41 46 1.9 

Tabelle 22: Ergebnisse der Berechnung Teilbereich 5 - Betonage 

Wie in der Tabelle 22 erkennbar, wird der Richtwert ohne temporäre Schallschutz-
maßnahmen nur in geringen Umfang überschritten. Eine 6 m hohe Schallschutz-
wand würde die Konflikteinheiten mit Überschreitung des Richtwertes auf 53 131 
begrenzen, wobei der maximale Beurteilungspegel 61 dB(A) beträgt.  

In allen weiteren Bauphasen werden maximal Pegel in der Größenordnung der 
Betonagearbeiten erreicht, so dass keine unzumutbare Schallsituation auftritt. 

Durch den Abstand der Bebauung und der möglichen temporären Schallschutz-
wände von der Baustelle ergeben sich im Teilbereich 5 nur geringe Pegelminde-
rungen, so dass temporäre Schallschutzmaßnahmen hier voraussichtlich als 
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unverhältnismäßig anzusehen sind. Voraussichtlich wird kein passiver Schall-
schutz erforderlich. 

6.6 Teilbereich 6 

Teilbereich 6 umfasst die Bebauung südöstlich der Bahnstrecke 5601 von der 
Volkshochschule Erding bei Bahn-km 13,4 bis zum Bahnübergang Dorfener 
Straße bei Bahn-km 13,9. Die Bebauung ist in der nachfolgenden Abbildung dar-
gestellt. 

 

Abbildung 8:  Darstellung Teilbereich 6 

Im Teilbereich 6 wird der Trog und der Tunnel Erding erstellt. Für diesen Teilbe-
reich ist die Erstellung der Trog-/Tunnelwände mittels Bohrpfahlwand pegelbestim-
mend. Diese Bauphase umfasst ungefähr eine Dauer von 3 Monaten. 
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temporäre Schallschutz-
wand max. 

Beurteilungspegel 
in dB(A) 

Anzahl der 
Konflikteinheiten 

mit Überschreitungen 

Anzahl gelöster 
Konflikteinheiten Mittlere Pegelminderung 

an den Gebäuden 
mit Lr > 45 dB(A) ohne 

Schallschutz Länge 
in m 

Höhe 
in m 

Kosten in 
Tsd. € 

(326 €/m2) 
70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
>70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
   71 7 8 648 1083    

470 4 613 71 7 8 574 1020 0 75 63 0.6 
470 6 919 71 7 8 484 948 0 164 135 1.1 

Tabelle 23: Ergebnisse der Berechnung Teilbereich 6 - Bohrpfähle 

Die Berechnungen ohne temporären Schallschutz ergaben, dass bei 648 1083 
Konflikteinheiten (Anhang: Lageplanskizze 1.1) der jeweils gültige Richtwert über-
schritten wird. Da die Bebauung in diesem Teilbereich südlich des Bahnübergangs 
Dorfner Straße nur einen geringen Abstand zur Baustelle aufweist, treten bei ei-
nem Gebäude (7 8 Konflikteinheiten) Beurteilungspegel von mehr als 70 dB(A) auf. 
Der maximale Beurteilungspegel beträgt 71 dB(A). 

Zum Schutz der Bebauung wurde eine ca. 470 m lange und 4 m bzw. 6 m hohe 
temporäre Schallschutzwand an der Baugrenze untersucht. Die Ergebnisse der 
Berechnung mit Schallschutz ist sind in der Tabelle 23 dargestellt. Insgesamt wei-
sen die untersuchten Schallschutzwandhöhen nur eine geringe Wirksamkeit auf.  

Für diesen Teilbereich wurden als weitere Bauphase die Betonagearbeiten unter-
sucht. 

temporäre Schallschutz-
wand max. 

Beurteilungspegel 
in dB(A) 

Anzahl der 
Konflikteinheiten 

mit Überschreitungen 

Anzahl gelöster 
Konflikteinheiten Mittlere Pegelminderung 

an den Gebäuden 
mit Lr > 45 dB(A) ohne 

Schallschutz Länge 
in m 

Höhe 
in m 

Kosten in 
Tsd. € 

(326 €/m2) 
70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
>70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
   64 0 164 413    

470 4 613 64 0 122 338 0 42 75 0.9 
470 6 919 64 0 83 276 0 81 137 1.7 

Tabelle 24: Ergebnisse der Berechnung Teilbereich 6 - Betonage 

Wie in der Tabelle 24 erkennbar, wird der jeweils gültige Richtwert ohne temporäre 
Schallschutzmaßnahmen nur in geringen geringerem Umfang überschritten. Eine 
6 m hohe Schallschutzwand würde die Konflikteinheiten mit Überschreitung des 
Richtwertes auf 83 276 begrenzen, wobei der maximale Beurteilungspegel weiter 
64 dB(A) beträgt.  

In allen weiteren Bauphasen werden maximal Pegel in der Größenordnung der 
Betonagearbeiten erreicht, so dass keine unzumutbare Schallsituation auftritt. 

Durch den Abstand der Bebauung und der möglichen temporären Schallschutz-
wände von der Baustelle, sowie der Notwendigkeit der Zufahrt zur Baustelle erge-
ben sich im Teilbereich 6 nur geringe Pegelminderungen, so dass temporäre 
Schallschutzmaßnahmen hier voraussichtlich als unverhältnismäßig anzusehen 
sind. Voraussichtlich wird kein passiver Schallschutz erforderlich. 
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6.7 Teilbereich 7 

Beim Teilbereich 7 handelt es sich um die Bebauung nordwestlich der Bahnstrecke 
5601 vom Bahnübergang Haager Straße bei Bahn-km 13,2 bis zum Bahnübergang 
Dorfner Straße bei Bahn-km 13,9. Die Bebauung ist in der nachfolgenden Abbil-
dung dargestellt. 

 
Abbildung 9:  Darstellung Teilbereich 7 

Im Teilbereich 7 wird der Trog und der Tunnel Erding erstellt. Für diesen Teilbe-
reich ist die Erstellung der Trog-/Tunnelwände mittels Bohrpfahlwand pegelbestim-
mend. Diese Bauphase weist ungefähr eine Dauer von 3 Monaten auf.  
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Das Empfangsgebäude und die beiden Nebengebäude stehen unmittelbar am 
Rand des Baufeldes und können nicht abgeschirmt werden. Hier betragen die Be-
urteilungspegel zweitweise mehr als 70 dB(A).  

Die Pegelberechnungen ohne aktiven Schallschutz ergaben, dass bei 619 841 
Konflikteinheiten (Anhang: Lageplanskizze 1.1) der jeweils gültige Richtwert über-
schritten wird. Da in diesem Teilbereich zwischen der Baustelle und den weiteren 
Gebäuden die Straße „Am Bahnhof“ liegt, treten bei an keinem dieser Gebäude 
Beurteilungspegel von mehr als 70 dB(A) auf. Der maximale Beurteilungspegel 
beträgt 70 dB(A).  

Zum Schutz der Bebauung wurde eine ca. 530 m lange und 4 m bzw. 6 m hohe 
temporäre Schallschutzwand an der Baugrenze untersucht. Im Bereich des beste-
henden Bahnhofs Erding schließt die Schallschutzwand an die Bahnhofsgebäude 
an. Der Zwischenraum zwischen den beiden Gebäudeteilen wird schalltechnisch 
geschlossen. 

temporäre Schallschutz-
wand max. 

Beurteilungspegel 
in dB(A) 

Anzahl der 
Konflikteinheiten 

mit Überschreitungen 

Anzahl gelöster 
Konflikteinheiten Mittlere Pegelminderung 

an den Gebäuden 
mit Lr > 45 dB(A) ohne 

Schallschutz Länge 
in m 

Höhe 
in m 

Kosten in 
Tsd. € 

(326 €/m2) 
70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
>70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
   70 77* 0 658 841    

530 4 691 66 77* 0 488 645 0 170 196 2.0 1.9 
530 6 1037 63 77* 0 375 507 0 283 334 3.4 3.4 

Tabelle 25: Ergebnisse der Berechnung Teilbereich 7 - Bohrpfähle 

77*: Beurteilungspegel am Empfangsgebäude und der beiden Nebengebäude 

Der Einsatz der 6 m hohen temporären Schallschutzwand bewirkt eine relativ hohe 
Pegelminderung um bis zu 7 3,4 dB(A) und eine Einhaltung des Richtwertes bei 
45 40 % der Konflikteinheiten. Weiterhin wird die Notwendigkeit von passiven 
Schallschutzmaßnahmen voraussichtlich vermieden.  

Für diesen Teilbereich wurde als weitere Bauphase die Betonagearbeiten unter-
sucht. 

temporäre Schallschutz-
wand max. 

Beurteilungspegel 
in dB(A) 

Anzahl der 
Konflikteinheiten 

mit Überschreitungen 

Anzahl gelöster 
Konflikteinheiten Mittlere Pegelminderung 

an den Gebäuden 
mit Lr > 45 dB(A) ohne 

Schallschutz Länge 
in m 

Höhe 
in m 

Kosten in 
Tsd. € 

(326 €/m2) 
70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
>70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
   63 71* 0 262 308    

530 4 691 59 71* 0 142 196 0 120 112 2.7 2.5 
530 6 1037 56 71* 0 90 141 0 172 167 4.5 4.2 

Tabelle 26: Ergebnisse der Berechnung Teilbereich 7 - Betonage 

71*: Beurteilungspegel am Empfangsgebäude und der beiden Nebengebäude 

Für diese Bauphase muss die temporäre Schallschutzwand nicht entfernt werden. 
Die 6 m hohe Schallschutzwand begrenzt die Konflikteinheiten mit Überschreitung 
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des jeweiligen Richtwertes auf 86 141. Der maximale Beurteilungspegel beträgt 
56 am Empfangsgebäude 71 dB(A). 

Alle weiteren Bauphasen sind im Pegelbereich der Betonagearbeiten oder niedri-
ger angesiedelt, so dass keine unzumutbare Schallsituation auftritt. 

In allen weiteren Bauphasen werden maximal Pegel in der Größenordnung der 
Betonagearbeiten erreicht, so dass keine unzumutbare Schallsituation auftritt. 

Als aktive Schallschutzmaßnahme wird nach den Berechnungsergebnissen eine 
temporäre Schallschutzwand mit einer Höhe von 6 m und einer Länge von 530 m 
vorgeschlagen. Voraussichtlich wird kein passiver Schallschutz erforderlich. 

 
6.8 Teilbereich 8 

Beim Teilbereich 8 handelt es sich um die Bebauung südöstlich der Bahnstrecke 
5601 zwischen Bahnübergang Dorfner Straße bei Bahn-km 13,9 und dem Tunnel 
Wasserturm (Bahn-km 7,8 bis 8,0). Die Bebauung ist in der nachfolgenden Abbil-
dung dargestellt. 

 

Abbildung 10:  Darstellung Teilbereich 8 
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In diesem Bereich wird der Tunnel Erding, der Bf Erding und der Tunnel Wasser-
turm erstellt. Für diesen Teilbereich ist die Erstellung der Tunnelwände mittels ei-
ner Bohrpfahlwand oder Spundwänden pegelbestimmend. Diese Bauphase um-
fasst ungefähr eine Dauer von 3 Monaten. Da sich die betroffene Bebauung in 
Hochlage gegenüber der Baustelle bzw. im Bereich des unterirdischen Vortriebs 
befindet weisen temporäre Schallschutzmaßnahmen keine nennenswerte Wirk-
samkeit auf. 

 

temporäre Schallschutz-
wand max. 

Beurteilungspegel 
in dB(A) 

Anzahl der 
Konflikteinheiten 

mit Überschreitungen 

Anzahl gelöster 
Konflikteinheiten Mittlere Pegelminderung 

an den Gebäuden 
mit Lr > 45 dB(A) ohne 

Schallschutz Länge 
in m 

Höhe 
in m 

Kosten in 
Tsd. € 

(326 €/m2) 
70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
>70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
   72 19 20 286 605    
Tabelle 27: Ergebnisse der Berechnung Teilbereich 8 – Bohrpfähle/Spundwände 

Die Berechnungen ergaben, dass bei 286 605 Konflikteinheiten (Anhang: Lage-
planskizze 2.1) der jeweils gültige Richtwert überschritten wird. Da die Bebauung 
in diesem Teilbereich teilweise nur einen geringen Abstand zur Baustelle aufweist, 
treten bei 5 Gebäuden (19 20 Konflikteinheiten) Beurteilungspegel von mehr als 
70 dB(A) auf. Der maximale Beurteilungspegel beträgt 72 dB(A).  

Für diesen Teilbereich wurde als weitere Bauphase die Betonagearbeiten unter-
sucht. 

temporäre Schallschutz-
wand max. 

Beurteilungspegel 
in dB(A) 

Anzahl der 
Konflikteinheiten 

mit Überschreitungen 

Anzahl gelöster 
Konflikteinheiten Mittlere Pegelminderung 

an den Gebäuden 
mit Lr > 45 dB(A) ohne 

Schallschutz Länge 
in m 

Höhe 
in m 

Kosten in 
Tsd. € 

(326 €/m2) 
70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
>70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
   64 0 41 131    
Tabelle 28: Ergebnisse der Berechnung Teilbereich 8 – Betonage 

Der jeweils gültige Richtwert wird bei 41 131 Konflikteinheiten überschritten. Der 
maximale Beurteilungspegel beträgt 64 dB(A). 

In allen weiteren Bauphasen werden maximal Pegel in der Größenordnung der 
Betonagearbeiten erreicht, so dass keine unzumutbare Schallsituation auftritt. 

Wirksame aktive temporäre Schallschutzmaßnahmen sind nicht möglich. Ob pas-
siver Schallschutz notwendig wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ab-
schließend geklärt werden. Eine abschließende Entscheidung zu passivem Schall-
schutz, einschließlich der Festlegung von Entschädigungsansprüchen muss einer 
späteren Entscheidung vorbehalten werden. Der Vorhabenträger wird der Plan-
feststellungsbehörde rechtzeitig vor Baubeginn für die entsprechenden lärmbe-
troffenen Bereiche weitere Unterlagen und Pläne vorlegen, damit die Planfeststel-
lungsbehörde die vorbehaltene Entscheidung abschließend treffen kann. 
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6.9 Teilbereich 9 

Beim Teilbereich 10 9 handelt es sich um die Bebauung nordwestlich der Bahn-
strecke 5601 vom Bahnübergang Dorfener Straße bei Bahn-km 13,9 bis zum Ge-
stütring. In diesem Teilbereich ist es möglich, eine temporäre Schallschutzwand 
anzuordnen. Die Bebauung ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. 

 
Abbildung 11:  Darstellung Teilbereich 9 

Im Teilbereich 9 wird der Tunnel Erding erstellt. Für diesen Teilbereich ist die Er-
stellung der Tunnelwände mittels Bohrpfahlwand pegelbestimmend. Diese Bau-
phase umfasst ungefähr eine Dauer von 3 Monaten. 

Die Berechnungen ohne temporären Schallschutz ergaben, dass bei 239 337 Kon-
flikteinheiten (Anhang: Lageplanskizze 2.1) der jeweils gültige Richtwert über-
schritten wird. Bei einem Gebäude (18 19 Konflikteinheiten) beträgt der Beurtei-
lungspegel mehr als 70 dB(A). Der maximale Beurteilungspegel beträgt 75 dB(A).  

Zum Schutz der Bebauung wurde eine ca. 110 m lange und 4 m bzw. 6 m hohe 
temporäre Schallschutzwand an der Baugrenze untersucht. 
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temporäre Schallschutz-
wand max. 

Beurteilungspegel 
in dB(A) 

Anzahl der 
Konflikteinheiten 

mit Überschreitungen 

Anzahl gelöster 
Konflikteinheiten Mittlere Pegelminderung 

an den Gebäuden 
mit Lr > 45 dB(A) ohne 

Schallschutz Länge 
in m 

Höhe 
in m 

Kosten in 
Tsd. € 

(326 €/m2) 
70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
>70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
   75 18 19 239 337    

110 4 143 75 4 110 133 15 129 204 10.5 10.3 
110 6 215 75 2 97 112 16 17 142 225 10.8 10.6 

Tabelle 29: Ergebnisse der Berechnung Teilbereich 9 – Bohrpfähle 

Unter diesem Gesichtspunkt der Begrenzung der Beurteilungspegel > 70 dB(A) 
auf 2 Konflikteinheiten und die Einhaltung des Richtwertes bei 60 67 % der Kon-
flikteinheiten. Die temporäre Schallschutzwand mit 6 m Höhe bewirkt also eine 
hohe Pegelminderung und führt zu einer Vermeidung von eventuell notwendigen 
passiven Schallschutzmaßnahmen in größerem Umfang. Daher wird diese Schall-
schutzwand zum Schutz des Bereiches vorgeschlagen. 

Als weitere Bauphase wurden die Betonagearbeiten untersucht. 

temporäre Schallschutz-
wand max. 

Beurteilungspegel 
in dB(A) 

Anzahl der 
Konflikteinheiten 

mit Überschreitungen 

Anzahl gelöster 
Konflikteinheiten Mittlere Pegelminderung 

an den Gebäuden 
mit Lr > 45 dB(A) ohne 

Schallschutz Länge 
in m 

Höhe 
in m 

Kosten in 
Tsd. € 

(326 €/m2) 
70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
>70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
   68 0 57 73    

110 4 143 68 0 42 58 0 15 6.5 6.4 
110 6 215 68 0 30 52 0 27 21 7.3 7.1 

Tabelle 30: Ergebnisse der Berechnung Teilbereich 9 – Betonage 

Für diese Bauphase muss die temporäre Schallschutzwand nicht entfernt werden. 
Die 6 m hohe Schallschutzwand begrenzt die Konflikteinheiten mit Überschreitung 
des jeweiligen Richtwertes auf 30 52. Der maximale Beurteilungspegel beträgt 
68 dB(A). 

In allen weiteren Bauphasen werden maximal Pegel in der Größenordnung der 
Betonagearbeiten erreicht, so dass keine unzumutbare Schallsituation auftritt. 

Für diesen Teilbereich wird eine ca. 110 m lange und 6 m hohe Schallschutzwand 
vorgeschlagen. Ob passiver Schallschutz notwendig wird, kann zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht abschließend geklärt werden. Eine abschließende Entscheidung 
zu passivem Schallschutz, einschließlich der Festlegung von Entschädigungsan-
sprüchen muss einer späteren Entscheidung vorbehalten werden. Der Vorhaben-
träger wird der Planfeststellungsbehörde rechtzeitig vor Baubeginn für die entspre-
chenden lärmbetroffenen Bereiche weitere Unterlagen und Pläne vorlegen, damit 
die Planfeststellungsbehörde die vorbehaltene Entscheidung abschließend treffen 
kann. 

6.10 Teilbereich 10 

Beim Teilbereich 10 handelt es sich um die Bebauung nordwestlich der Bahnstre-
cke 5601 im Bereich des Gestütrings. In diesem Teilbereich ist es nicht möglich 
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eine temporäre Schallschutzwand anzuordnen. Die Bebauung ist in der nachfol-
genden Abbildung dargestellt. 

 
Abbildung 12:  Darstellung Teilbereich 10 

Im Teilbereich 10 wird der Tunnel Erding erstellt. Für diesen Teilbereich ist die 
Erstellung der Tunnelwände mittels Bohrpfahlwand pegelbestimmend. Diese Bau-
phase umfasst ungefähr eine Dauer von 3 Monaten. Da die betroffene Bebauung 
bis an die Baustelle heranreicht, ist die Anordnung einer temporären Schallschutz-
wand aus Platzgründen nicht möglich. 

temporäre Schallschutz-
wand max. 

Beurteilungspegel 
in dB(A) 

Anzahl der 
Konflikteinheiten 

mit Überschreitungen 

Anzahl gelöster 
Konflikteinheiten Mittlere Pegelminderung 

an den Gebäuden 
mit Lr > 45 dB(A) ohne 

Schallschutz Länge 
in m 

Höhe 
in m 

Kosten in 
Tsd. € 

(326 €/m2) 
70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
>70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
   75 22 130 176    
Tabelle 31: Ergebnisse der Berechnung Teilbereich 10 – Bohrpfähle 

Die Pegelberechnungen ohne temporären Schallschutz ergaben, dass bei 130 176 
Konflikteinheiten (Anhang: Lageplanskizze 2.1) der jeweils gültige Richtwert über-
schritten wird. 

Als weitere Bauphase wurden die Betonagearbeiten untersucht. 
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temporäre Schallschutz-
wand max. 

Beurteilungspegel 
in dB(A) 

Anzahl der 
Konflikteinheiten 

mit Überschreitungen 

Anzahl gelöster 
Konflikteinheiten Mittlere Pegelminderung 

an den Gebäuden 
mit Lr > 45 dB(A) ohne 

Schallschutz Länge 
in m 

Höhe 
in m 

Kosten in 
Tsd. € 

(326 €/m2) 
70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
>70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
   68 0 57 81    
Tabelle 32: Ergebnisse der Berechnung Teilbereich 10 – Betonage 

Der jeweilige Richtwert wird bei 57 81 Konflikteinheiten überschritten. Der maxi-
male Beurteilungspegel beträgt 68 dB(A) und liegt somit geringfügig über der 
Grenze für eventuelle passive Schallschutzmaßnahmen.  

In allen weiteren Bauphasen werden maximal Pegel in der Größenordnung der 
Betonagearbeiten erreicht, so dass keine unzumutbare Schallsituation auftritt. 

Wirksame aktive temporäre Schallschutzmaßnahmen sind nicht möglich. Ob pas-
siver Schallschutz notwendig wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ab-
schließend geklärt werden. Eine abschließende Entscheidung zu passivem Schall-
schutz, einschließlich der Festlegung von Entschädigungsansprüchen muss einer 
späteren Entscheidung vorbehalten werden. Der Vorhabenträger wird der Plan-
feststellungsbehörde rechtzeitig vor Baubeginn für die entsprechenden lärmbe-
troffenen Bereiche weitere Unterlagen und Pläne vorlegen, damit die Planfeststel-
lungsbehörde die vorbehaltene Entscheidung abschließend treffen kann. 

6.11 Teilbereich 11 

Beim Teilbereich 11 handelt es sich um die Bebauung nordwestlich der Bahnstre-
cke 5601 vom Gestütring bis zur Goethestraße/Anton-Bruckner-Straße. Die Be-
bauung ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. 

 
Abbildung 13:  Darstellung Teilbereich 11 
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Im Teilbereich 11 wird der Tunnel Erding und der neue Bf Erding erstellt. Für die-
sen Teilbereich ist die Erstellung der Tunnelwände mittels einer Bohrpfahl-
wand/Spundwand pegelbestimmend. Diese Bauphase umfasst ungefähr eine 
Dauer von 3 Monaten. 

Die Berechnungen ohne temporären Schallschutz ergaben, dass bei 383 436 Kon-
flikteinheiten (Anhang: Lageplanskizze 2.1) der jeweils gültige Richtwert über-
schritten wird. Bei 20 Gebäuden (90 91 Konflikteinheiten) beträgt der Beurteilungs-
pegel mehr als 70 dB(A). Der maximale Beurteilungspegel beträgt 78 79 dB(A).  

Zum Schutz der Bebauung wurde eine ca. 215 m lange und 4 m bzw. 6 m hohe 
temporäre Schallschutzwand an der Baugrenze untersucht. 

temporäre Schallschutz-
wand max. 

Beurteilungspegel 
in dB(A) 

Anzahl der 
Konflikteinheiten 

mit Überschreitungen 

Anzahl gelöster 
Konflikteinheiten Mittlere Pegelminderung 

an den Gebäuden 
mit Lr > 45 dB(A) ohne 

Schallschutz Länge 
in m 

Höhe 
in m 

Kosten in 
Tsd. € 

(326 €/m2) 
70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
>70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
   78 79 90 91 383 436    

215 4 280 77 79 58 59 317 365 32 66 71 1.5 
215 6 421 76 37 269 337 54 114 99 2.6 2.5 

Tabelle 33: Ergebnisse der Berechnung Teilbereich 11 – Bohrpfähle/Spundwand 

Die Pegelberechnung zeigt, dass eine 6 m hohe temporäre Schallschutzwand eine 
Begrenzung der Beurteilungspegel > 70 dB(A) auf 40 %, der Einhaltung des Richt-
wertes bei 30 23 % der Konflikteinheiten und der Vermeidung von eventuell not-
wendigen passiven Schallschutzmaßnahmen in größerem Umfang bewirkt. Daher 
wird dieser Schallschutz zum Schutz dieses Bereiches vorgeschlagen. 

Für diesen Teilbereich wurden als weitere Bauphase die Betonagearbeiten unter-
sucht. 

temporäre Schallschutz-
wand max. 

Beurteilungspegel 
in dB(A) 

Anzahl der 
Konflikteinheiten 

mit Überschreitungen 

Anzahl gelöster 
Konflikteinheiten Mittlere Pegelminderung 

an den Gebäuden 
mit Lr > 45 dB(A) ohne 

Schallschutz Länge 
in m 

Höhe 
in m 

Kosten in 
Tsd. € 

(326 €/m2) 
70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
>70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
   71 1 110 181    

215 4 280 70 0 84 140 1 27 41 2.4 
215 6 421 68 0 55 118 1 56 63 4.6 

Tabelle 34: Ergebnisse der Berechnung Teilbereich 11 – Betonage 

Für diese Bauphase muss die temporäre Schallschutzwand nicht entfernt werden. 
Die 6 m hohe Schallschutzwand begrenzt die Anzahl der Konflikteinheiten mit 
Überschreitung des jeweiligen Richtwertes auf 55 118. Der maximale Beurtei-
lungspegel beträgt 68 dB(A). 

In allen weiteren Bauphasen werden maximal Pegel in der Größenordnung der 
Betonagearbeiten erreicht, so dass keine unzumutbare Schallsituation auftritt. 

Für diesen Teilbereich wird eine ca. 215 m lange und 6 m hohe Schallschutzwand 
vorgeschlagen. Ob passiver Schallschutz notwendig wird, kann zum jetzigen 
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Zeitpunkt noch nicht abschließend geklärt werden. Eine abschließende Entschei-
dung zu passivem Schallschutz, einschließlich der Festlegung von Entschädi-
gungsansprüchen muss einer späteren Entscheidung vorbehalten werden. Der 
Vorhabenträger wird der Planfeststellungsbehörde rechtzeitig vor Baubeginn für 
die entsprechenden lärmbetroffenen Bereiche weitere Unterlagen und Pläne vor-
legen, damit die Planfeststellungsbehörde die vorbehaltene Entscheidung ab-
schließend treffen kann. 

6.12 Teilbereich 12 

Beim Teilbereich 12 handelt es sich um die Bebauung westlich der Bahnstrecke 
5601 von der Goethestraße/Anton-Bruckner-Straße bis zur Landshuter Str./ St. 
Paul. Die Bebauung ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. 

 
Abbildung 14:  Darstellung Teilbereich 12 

Im Teilbereich 12 wird der der neue Bf Erding erstellt. Für diesen Teilbereich ist 
die Erstellung der Baugrubenumschließung durch Spundwand pegelbestimmend. 
Diese Bauphase umfasst ungefähr eine Dauer von 3 Monaten. Wegen der im Be-
reich des Bf Erding vorhandenen BE-Fläche kann eine temporäre Schallschutz-
wand nur in großer Entfernung zur Bautätigkeit angeordnet werden und weist des-
halb nur eine geringe Wirksamkeit auf. 
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temporäre Schallschutz-
wand max. 

Beurteilungspegel 
in dB(A) 

Anzahl der 
Konflikteinheiten 

mit Überschreitungen 

Anzahl gelöster 
Konflikteinheiten Mittlere Pegelminderung 

an den Gebäuden 
mit Lr > 45 dB(A) ohne 

Schallschutz Länge 
in m 

Höhe 
in m 

Kosten in 
Tsd. € 

(326 €/m2) 
70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
>70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
   72 74 33 34 320 416    
Tabelle 35: Ergebnisse der Berechnung Teilbereich 12 – Spundwände 

Die Pegelberechnungen ergaben, dass bei 320 416 Konflikteinheiten (Anhang: La-
geplanskizze 2.1) der jeweils gültige Richtwert überschritten wird. Bei 5 12 Gebäu-
den (33 34 Konflikteinheiten) beträgt der Beurteilungspegel mehr als 70 dB(A). Der 
maximale Beurteilungspegel beträgt 72 74 dB(A).  

Als weitere Bauphase wurden die Betonagearbeiten untersucht. 

temporäre Schallschutz-
wand max. 

Beurteilungspegel 
in dB(A) 

Anzahl der 
Konflikteinheiten 

mit Überschreitungen 

Anzahl gelöster 
Konflikteinheiten Mittlere Pegelminderung 

an den Gebäuden 
mit Lr > 45 dB(A) ohne 

Schallschutz Länge 
in m 

Höhe 
in m 

Kosten in 
Tsd. € 

(326 €/m2) 
70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
>70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
   56 58 0 34 15 25    
Tabelle 36: Ergebnisse der Berechnung Teilbereich 12 – Betonage 

Die Berechnungen ergaben, dass der jeweilige Richtwert nur bei 15 25 Konfliktein-
heiten überschritten wird. Der maximale Beurteilungspegel beträgt 56 58 dB(A). 

In allen weiteren Bauphasen werden maximal Pegel in der Größenordnung der 
Betonagearbeiten erreicht, so dass keine unzumutbare Schallsituation auftritt. 

Wirksame aktive temporäre Schallschutzmaßnahmen sind nicht möglich. Ob pas-
siver Schallschutz notwendig wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ab-
schließend geklärt werden. Eine abschließende Entscheidung zu passivem Schall-
schutz, einschließlich der Festlegung von Entschädigungsansprüchen muss einer 
späteren Entscheidung vorbehalten werden. Der Vorhabenträger wird der Plan-
feststellungsbehörde rechtzeitig vor Baubeginn für die entsprechenden lärmbe-
troffenen Bereiche weitere Unterlagen und Pläne vorlegen, damit die Planfeststel-
lungsbehörde die vorbehaltene Entscheidung abschließend treffen kann. 

6.13 Teilbereich 13 

Teilbereich 13 umfasst die Bebauung westlich der Bahnstrecke 5601 im Bereich 
der „Alten Römerstraße“. Die Bebauung ist in der nachfolgenden Abbildung dar-
gestellt. 
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Abbildung 15:  Darstellung Teilbereich 13 

Im Teilbereich 13 wird der Tunnel Sempt erstellt. Für diesen Teilbereich ist die 
Erstellung der Tunnelwände mittels einer Bohrpfahlwand pegelbestimmend. Diese 
Bauphase dauert ungefähr 3 Monate. 

Die Berechnungen ohne temporären Schallschutz ergaben, dass bei 83 92 Kon-
flikteinheiten (Anhang: Lageplanskizze 2.1) der jeweils gültige Richtwert über-
schritten wird. Bei 4 Gebäuden (28 Konflikteinheiten) beträgt der Beurteilungspe-
gel mehr als 70 dB(A). Der maximale Beurteilungspegel beträgt 76 dB(A).  

Zum Schutz der Bebauung wurde eine ca. 215 m lange und 4 m bzw. 6 m hohe 
temporäre Schallschutzwand an der Baugrenze untersucht. 

temporäre Schallschutz-
wand max. 

Beurteilungspegel 
in dB(A) 

Anzahl der 
Konflikteinheiten 

mit Überschreitungen 

Anzahl gelöster 
Konflikteinheiten Mittlere Pegelminderung 

an den Gebäuden 
mit Lr > 45 dB(A) ohne 

Schallschutz Länge 
in m 

Höhe 
in m 

Kosten in 
Tsd. € 

(326 €/m2) 
70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
>70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
   76 28 83 92    

215 4 280 75 14 11 30 55 14 17 53 37 2.3 
215 6 421 74 7 8 30 31 20  53 61 3.9 

Tabelle 37: Ergebnisse der Berechnung Teilbereich 13 – Bohrpfähle 

Eine 6 m hohe temporäre Schallschutzwand bewirkt eine mittele Pegelminderung 
von 3,9 dB(A). Bei 30 31 Konflikteinheiten wird der Richtwert weiterhin überschrit-
ten. Die Konflikteinheiten mit Beurteilungspegel von mehr als 70 dB(A) wird auf 7 
8 begrenzt. Der maximale Beurteilungspegel beträgt 74 dB(A). Unter dem Ge-
sichtspunkt der Begrenzung von Beurteilungspegel > 70 dB(A) auf 25 28 %, der 
Einhaltung des Richtwertes bei 65 73 % der Konflikteinheiten und der Vermeidung 
von eventuell notwendigen passiven Schallschutzmaßnahmen in größerem Um-
fang wird dieser Schallschutz zum Schutz dieses Bereiches vorgeschlagen. 
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Für diesen Teilbereich wurden als weitere Bauphase die Betonagearbeiten unter-
sucht. 

temporäre Schallschutz-
wand max. 

Beurteilungspegel 
in dB(A) 

Anzahl der 
Konflikteinheiten 

mit Überschreitungen 

Anzahl gelöster 
Konflikteinheiten Mittlere Pegelminderung 

an den Gebäuden 
mit Lr > 45 dB(A) ohne 

Schallschutz Länge 
in m 

Höhe 
in m 

Kosten in 
Tsd. € 

(326 €/m2) 
70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
>70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
   60 61 0 1 2    

215 4 280 60 0 0 0 1 2 3.9 
Tabelle 38: Ergebnisse der Berechnung Teilbereich 13 – Betonage 

Für diese Bauphase muss die temporäre Schallschutzwand nicht entfernt werden. 
Um eine Verschattung über einen längeren Zeitraum zu vermeiden, wird die Höhe 
auf 4 m begrenzt. Die dann 4 m hohe Schallschutzwand begrenzt den Beurtei-
lungspegel auf 60 dB(A). Der jeweilige Richtwert wird eingehalten. 

In allen weiteren Bauphasen werden maximal Pegel in der Größenordnung der 
Betonagearbeiten erreicht, so dass keine unzumutbare Schallsituation auftritt. 

Als aktive temporäre Schallschutzmaßnahme wird nach den Untersuchungsergeb-
nissen eine Schallschutzwand mit einer Höhe von 6 m und einer Länge von 215 m 
vorgeschlagen. Nach Fertigstellung der Bohrpfahlwand kann die Höhe der Schall-
schutzwand auf 4 m reduziert werden. Voraussichtlich wird kein passiver Schall-
schutz erforderlich. 

6.14 Teilbereich 14 

Beim Teilbereich 14 handelt es sich um die Bebauung östlich der Bahnstrecke 
5601 im Bereich der „Alten Römerstraße“. Die Bebauung ist in der nachfolgenden 
Abbildung dargestellt. 

 

Abbildung 16:  Darstellung Teilbereich 14 
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Im Teilbereich 14 wird der Tunnel Sempt erstellt. Für diesen Teilbereich ist die 
Erstellung der Tunnelwände mittels einer Bohrpfahlwand pegelbestimmend. Diese 
Bauphase dauert ungefähr 3 Monate. Da die betroffene Bebauung bis an die Bau-
stelle heranreicht, ist die Anordnung einer temporären Schallschutzwand aus 
Platzgründen nicht möglich. 

temporäre Schallschutz-
wand max. 

Beurteilungspegel 
in dB(A) 

Anzahl der 
Konflikteinheiten 

mit Überschreitungen 

Anzahl gelöster 
Konflikteinheiten Mittlere Pegelminderung 

an den Gebäuden 
mit Lr > 45 dB(A) ohne 

Schallschutz Länge 
in m 

Höhe 
in m 

Kosten in 
Tsd. € 

(326 €/m2) 
70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
>70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
   77 10 11 237 416    
Tabelle 39: Ergebnisse der Berechnung Teilbereich 14 – Bohrpfähle 

Die Berechnungen ohne temporären Schallschutz ergaben, dass bei 237 416 Kon-
flikteinheiten (Anhang: Lageplanskizze 2.1) der jeweilige Richtwert überschritten 
wird. Da die Bebauung in diesem Teilbereich teilweise nur einen geringen Abstand 
zur Baustelle aufweist, treten bei 2 Gebäude (10 11 Konflikteinheiten) Beurtei-
lungspegel von mehr als 70 dB(A) auf. Der maximale Beurteilungspegel beträgt 
77 dB(A). 

Als weitere Bauphase wurden die Betonagearbeiten untersucht. 

temporäre Schallschutz-
wand max. 

Beurteilungspegel 
in dB(A) 

Anzahl der 
Konflikteinheiten 

mit Überschreitungen 

Anzahl gelöster 
Konflikteinheiten Mittlere Pegelminderung 

an den Gebäuden 
mit Lr > 45 dB(A) ohne 

Schallschutz Länge 
in m 

Höhe 
in m 

Kosten in 
Tsd. € 

(326 €/m2) 
70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
>70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
   62 0 1    
Tabelle 40: Ergebnisse der Berechnung Teilbereich 14 – Betonage 

Der jeweilige Richtwert wird bei einer Konflikteinheit überschritten. Der maximale 
Beurteilungspegel beträgt 62 dB(A). 

In allen weiteren Bauphasen werden maximal Pegel in der Größenordnung der 
Betonagearbeiten erreicht, so dass keine unzumutbare Schallsituation auftritt. 

Wirksame aktive temporäre Schallschutzmaßnahmen sind nicht möglich. Ob pas-
siver Schallschutz notwendig wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ab-
schließend geklärt werden. Eine abschließende Entscheidung zu passivem Schall-
schutz, einschließlich der Festlegung von Entschädigungsansprüchen muss einer 
späteren Entscheidung vorbehalten werden. Der Vorhabenträger wird der Plan-
feststellungsbehörde rechtzeitig vor Baubeginn für die entsprechenden lärmbe-
troffenen Bereiche weitere Unterlagen und Pläne vorlegen, damit die Planfeststel-
lungsbehörde die vorbehaltene Entscheidung abschließend treffen kann. 

6.15 Teilbereich 15 

Beim Teilbereich 15 handelt es sich um die Bebauung östlich der Bahnstrecke 
5601 im Bereich der „Alten Römerstraße“. Die Bebauung ist in der nachfolgenden 
Abbildung dargestellt. 
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Abbildung 17:  Darstellung Teilbereich 15 

Im Teilbereich 15 wird der der Tunnel Sempt erstellt. wird der Tunnel Sempt er-
stellt. Für diesen Teilbereich ist die Erstellung der Tunnelwände mittels einer Bohr-
pfahlwand pegelbestimmend. Diese Bauphase dauert ungefähr 3 Monate. Wegen 
der in diesem Bereich vorhandenen BE-Fläche kann eine temporäre Schallschutz-
wand nur in großer Entfernung zur Bautätigkeit angeordnet werden und weist des-
halb nur eine geringe Wirksamkeit auf. 

temporäre Schallschutz-
wand max. 

Beurteilungspegel 
in dB(A) 

Anzahl der 
Konflikteinheiten 

mit Überschreitungen 

Anzahl gelöster 
Konflikteinheiten Mittlere Pegelminderung 

an den Gebäuden 
mit Lr > 45 dB(A) ohne 

Schallschutz Länge 
in m 

Höhe 
in m 

Kosten in 
Tsd. € 

(326 €/m2) 
70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
>70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
   76 65 377 448    

190 4 248 75 28 29 310 382 36 67 66 0.8 1.2 
190 6 372 75 18 19 261 339 46  116 109 1.3 1.9 

Tabelle 41: Ergebnisse der Berechnung Teilbereich 15 – Bohrpfähle 

Die Pegelberechnungen ergaben, dass bei 377 448 Konflikteinheiten (Anhang: La-
geplanskizze 2.1) der jeweils gültige Richtwert überschritten wird. Bei 10 Gebäu-
den (66 65 Konflikteinheiten) beträgt der Beurteilungspegel mehr als 70 dB(A). Der 
maximale Beurteilungspegel beträgt 76 dB(A). Eine 6 m hohe Schallschutzwand 
weist nur eine geringe mittlere Pegelminderung von 1,3 1,9 dB(A) auf und wird 
deshalb als unverhältnismäßig angesehen. 

Als weitere Bauphase wurden die Betonagearbeiten untersucht. 
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temporäre Schallschutz-
wand max. 

Beurteilungspegel 
in dB(A) 

Anzahl der 
Konflikteinheiten 

mit Überschreitungen 

Anzahl gelöster 
Konflikteinheiten Mittlere Pegelminderung 

an den Gebäuden 
mit Lr > 45 dB(A) ohne 

Schallschutz Länge 
in m 

Höhe 
in m 

Kosten in 
Tsd. € 

(326 €/m2) 
70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
>70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
   60 0 14 20    

190 4 248 60 0 3 5 0 11 15 1.7 2.4 
190 6 372 60 0 0 0  14 20 4.0 4.1 

Tabelle 42: Ergebnisse der Berechnung Teilbereich 15 – Betonage 

Die Berechnungen ergaben, dass der Richtwert nur bei 14 20 Konflikteinheiten 
überschritten wird. Der maximale Beurteilungspegel beträgt 60 dB(A). Durch eine 
6 m hohe Schallschutzwand können die Richtwerte eingehalten werden. Da jedoch 
nur eine geringe Betroffenheit der Überschreitung der Richtwerte vorliegt, wird 
diese Schallschutzwand ebenfalls als unverhältnismäßig angesehen. 

In allen weiteren Bauphasen werden maximal Pegel in der Größenordnung der 
Betonagearbeiten erreicht, so dass keine unzumutbare Schallsituation auftritt. 

Aktive temporäre Schallschutzmaßnahmen für diesen Bereich werden als unver-
hältnismäßig angesehen. Ob passiver Schallschutz notwendig wird, kann zum jet-
zigen Zeitpunkt noch nicht abschließend geklärt werden. Eine abschließende Ent-
scheidung zu passivem Schallschutz, einschließlich der Festlegung von Entschä-
digungsansprüchen muss einer späteren Entscheidung vorbehalten werden. Der 
Vorhabenträger wird der Planfeststellungsbehörde rechtzeitig vor Baubeginn für 
die entsprechenden lärmbetroffenen Bereiche weitere Unterlagen und Pläne vor-
legen, damit die Planfeststellungsbehörde die vorbehaltene Entscheidung ab-
schließend treffen kann. 

6.16 Teilbereich 16 

Beim Teilbereich 16 handelt es sich um die Bebauung westlich der Bahnstrecke 
5601 im Bereich der Eissporthalle und des Hallen- und Freibades Erding. Die Be-
bauung ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. 
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Abbildung 18:  Darstellung Teilbereich 16 

Im Teilbereich 16 sind keine Überschreitungen der Richtwerte der AVV Baulärm 
zu erwarten.  
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6.17 Teilbereich 17 

Beim Teilbereich 17 handelt es sich um die Bebauung östlich der Bahnstrecke 
5601 im Bereich der Alten Römerstraße. Die Bebauung ist in der nachfolgenden 
Abbildung dargestellt. 

 
Abbildung 19:  Darstellung Teilbereich 17 

Im Teilbereich 17 wird das Trogbauwerk des Tunnel Sempt erstellt. Für diesen 
Teilbereich ist die Erstellung der Baugrubenumschließung durch Spundwand pe-
gelbestimmend. Diese Bauphase umfasst ungefähr eine Dauer von 3 Monaten. 
Wegen der im Bereich vorhandenen BE-Fläche kann eine temporäre 
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Schallschutzwand nur in großer Entfernung zur Bautätigkeit angeordnet werden 
und weist deshalb nur eine geringe Wirksamkeit auf. 

temporäre Schallschutz-
wand max. 

Beurteilungspegel 
in dB(A) 

Anzahl der 
Konflikteinheiten 

mit Überschreitungen 

Anzahl gelöster 
Konflikteinheiten Mittlere Pegelminderung 

an den Gebäuden 
mit Lr > 45 dB(A) ohne 

Schallschutz Länge 
in m 

Höhe 
in m 

Kosten in 
Tsd. € 

(326 €/m2) 
70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
>70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
   68 69 0 391 406    
Tabelle 43: Ergebnisse der Berechnung Teilbereich 17 – Spundwände 

Die Pegelberechnungen ergaben, dass bei 391 406 Konflikteinheiten (Anhang: La-
geplanskizze 2.1) der jeweils gültige Richtwert überschritten wird. Bei keinem Ge-
bäude treten Beurteilungspegel von mehr als 70 dB(A) auf. Der maximale Beurtei-
lungspegel beträgt 68 69 dB(A).  

Als weitere Bauphase wurden die Betonagearbeiten untersucht. 

temporäre Schallschutz-
wand max. 

Beurteilungspegel 
in dB(A) 

Anzahl der 
Konflikteinheiten 

mit Überschreitungen 

Anzahl gelöster 
Konflikteinheiten Mittlere Pegelminderung 

an den Gebäuden 
mit Lr > 45 dB(A) ohne 

Schallschutz Länge 
in m 

Höhe 
in m 

Kosten in 
Tsd. € 

(326 €/m2) 
70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
>70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
   54 0 0    
Tabelle 44: Ergebnisse der Berechnung Teilbereich 17 – Betonage 

Die Berechnungen ergaben, dass die jeweiligen Richtwerte eingehalten werden. 
Der maximale Beurteilungspegel beträgt 54 dB(A). 

In allen weiteren Bauphasen werden maximal Pegel in der Größenordnung der 
Betonagearbeiten erreicht, so dass keine unzumutbare Schallsituation auftritt. 

Wirksame aktive temporäre Schallschutzmaßnahmen sind nicht möglich. Passiver 
Schallschutz ist im Teilbereich 17 voraussichtlich nicht erforderlich. 

6.18 Teilbereich 18 und 19 

Beim Teilbereich 18 und19 handelt es sich um die Bebauung west- und östlich der 
Bahnstrecke 5601 ab Bahn-km 16 bis zur Planfeststellungsgrenze bei Bahn-km 
18,3. Die Bebauung ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. 
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Abbildung 20:  Darstellung Teilbereich 18 und 19 

Im Teilbereich 18 und 19 treten keine Überschreitungen der Richtwerte der AVV 
Baulärm auf. 

6.19 Teilbereich 20 

Beim Teilbereich 20 handelt es sich um die Bebauung westlich der Bahnstrecke 
5606 ab Bahn-km 8,0 östlich der Anton-Brucknerstraße im Bereich der Kreuzung 
mit der B 388. Die Bebauung ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. 
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Abbildung 21:  Darstellung Teilbereich 20 

In diesem Teilbereich wird der Tunnel Wasserturm erstellt. Dabei ist die Erstellung 
der Tunnelwände mittels Bohrpfahlwand pegelbestimmend. Diese Bauphase um-
fasst ungefähr eine Dauer von 3 Monaten. Da die betroffene Bebauung bis an die 
Baustelle heranreicht und die B 338 in diesem Bereich bauzeitlich verschwenkt 
wird, ist die Anordnung einer temporären Schallschutzwand aus Platzgründen 
nicht möglich. 

temporäre Schallschutz-
wand max. 

Beurteilungspegel 
in dB(A) 

Anzahl der 
Konflikteinheiten 

mit Überschreitungen 

Anzahl gelöster 
Konflikteinheiten Mittlere Pegelminderung 

an den Gebäuden 
mit Lr > 45 dB(A) ohne 

Schallschutz Länge 
in m 

Höhe 
in m 

Kosten in 
Tsd. € 

(326 €/m2) 
70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
>70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
   70 71 0 1 130 213    
Tabelle 45: Ergebnisse der Berechnung Teilbereich 20 – Bohrpfähle 

Die Pegelberechnungen für die Erstellung der Bohrpfähle ergaben, dass bei 130 
213 Konflikteinheiten (Anhang: Lageplanskizze 2.1) der jeweils gültige Richtwert 
überschritten wird. Es treten keine an einem Gebäude Beurteilungspegel von mehr 
als 70 dB(A) auf. Der maximale Beurteilungspegel beträgt 70 71 dB(A). Ob passi-
ver Schallschutz notwendig wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschlie-
ßend geklärt werden. 

Als weitere Bauphase wurden die Betonagearbeiten untersucht. 
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temporäre Schallschutz-
wand max. 

Beurteilungspegel 
in dB(A) 

Anzahl der 
Konflikteinheiten 

mit Überschreitungen 

Anzahl gelöster 
Konflikteinheiten Mittlere Pegelminderung 

an den Gebäuden 
mit Lr > 45 dB(A) ohne 

Schallschutz Länge 
in m 

Höhe 
in m 

Kosten in 
Tsd. € 

(326 €/m2) 
70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
>70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
   64 0 42 84    
Tabelle 46: Ergebnisse der Berechnung Teilbereich 20 – Betonage 

Der jeweilige Richtwert wird bei 42 84 Konflikteinheiten überschritten. Der maxi-
male Beurteilungspegel beträgt 64 dB(A). 

In allen weiteren Bauphasen werden maximal Pegel in der Größenordnung der 
Betonagearbeiten erreicht, so dass keine unzumutbare Schallsituation auftritt. 

Wirksame aktive temporäre Schallschutzmaßnahmen sind nicht möglich. Ob pas-
siver Schallschutz notwendig wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ab-
schließend geklärt werden. Eine abschließende Entscheidung zu passivem Schall-
schutz, einschließlich der Festlegung von Entschädigungsansprüchen muss einer 
späteren Entscheidung vorbehalten werden. Der Vorhabenträger wird der Plan-
feststellungsbehörde rechtzeitig vor Baubeginn für die entsprechenden lärmbe-
troffenen Bereiche weitere Unterlagen und Pläne vorlegen, damit die Planfeststel-
lungsbehörde die vorbehaltene Entscheidung abschließend treffen kann. 

6.20 Teilbereich 21 

Beim Teilbereich 21 handelt es sich um die geplante Bebauung des Bebauungs-
plans Nr. 88 der Stadt Erding östlich der Bahnstrecke 5606 ab Bahn-km 8,0 südlich 
der Anton-Bruckner-Straße und westlich der Ba 388. Die Bebauung ist in der nach-
folgenden Abbildung dargestellt. 

 

Abbildung 22:  Darstellung Teilbereich 21 
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Im Teilbereich wird der Tunnel Wasserturm erstellt. Für diesen Teilbereich ist die 
Erstellung der Tunnelwände mittels Bohrpfahlwand pegelbestimmend. Diese Bau-
phase dauert ungefähr 3 Monate. Da die betroffene Bebauung bis an die Baustelle 
heranreicht und die B 338 in diesem Bereich bauzeitlich verschwenkt wird, ist die 
Anordnung einer temporären Schallschutzwand aus Platzgründen nicht möglich. 

temporäre Schallschutz-
wand max. 

Beurteilungspegel 
in dB(A) 

Anzahl der 
Konflikteinheiten 

mit Überschreitungen 

Anzahl gelöster 
Konflikteinheiten Mittlere Pegelminderung 

an den Gebäuden 
mit Lr > 45 dB(A) ohne 

Schallschutz Länge 
in m 

Höhe 
in m 

Kosten in 
Tsd. € 

(326 €/m2) 
70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
>70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
   78 16 17 91 109    
Tabelle 47: Ergebnisse der Berechnung Teilbereich 21 – Bohrpfähle 

Die Berechnungen ohne temporären Schallschutz ergaben, dass bei 91 109 Kon-
flikteinheiten (Anhang: Lageplanskizze 2.1) der jeweils gültige Richtwert über-
schritten wird. Da die geplante Bebauung in diesem Teilbereich teilweise nur einen 
geringen Abstand zur Baustelle aufweist, treten bei 16 17 Konflikteinheiten Beur-
teilungspegel von mehr als 70 dB(A) auf. Der maximale Beurteilungspegel beträgt 
78 dB(A). 

Als weitere Bauphase wurden die Betonagearbeiten untersucht. 

temporäre Schallschutz-
wand max. 

Beurteilungspegel 
in dB(A) 

Anzahl der 
Konflikteinheiten 

mit Überschreitungen 

Anzahl gelöster 
Konflikteinheiten Mittlere Pegelminderung 

an den Gebäuden 
mit Lr > 45 dB(A) ohne 

Schallschutz Länge 
in m 

Höhe 
in m 

Kosten in 
Tsd. € 

(326 €/m2) 
70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
>70 dB(A) 

Richtwert 
AVV 

Baulärm 
   72 2 3 59    
Tabelle 48: Ergebnisse der Berechnung Teilbereich 21 – Betonage 

Der jeweilige Richtwert wird bei 59 Konflikteinheiten überschritten. Bei 2 3 Konflikt-
einheiten treten Beurteilungspegel von mehr als 70 dB(A) auf. Der maximale Be-
urteilungspegel beträgt 72 dB(A). 

In allen weiteren Bauphasen werden maximal Pegel in der Größenordnung der 
Betonagearbeiten erreicht, so dass keine unzumutbare Schallsituation auftritt. 

Wirksame aktive temporäre Schallschutzmaßnahmen sind nicht möglich. Ob pas-
siver Schallschutz notwendig wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ab-
schließend geklärt werden. Eine abschließende Entscheidung zu passivem Schall-
schutz, einschließlich der Festlegung von Entschädigungsansprüchen muss einer 
späteren Entscheidung vorbehalten werden. Der Vorhabenträger wird der Plan-
feststellungsbehörde rechtzeitig vor Baubeginn für die entsprechenden lärmbe-
troffenen Bereiche weitere Unterlagen und Pläne vorlegen, damit die Planfeststel-
lungsbehörde die vorbehaltene Entscheidung abschließend treffen kann. 
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7 TEMPORÄRE AKTIVE SCHALLSCHUTZMAßNAHMEN WÄHREND DER 
BAUZEIT 

Nachfolgend werden die temporären aktiven Schallschutzmaßnahmen während 
der Bauzeit aufgeführt, welche als verhältnismäßig und wirksam bewertet wurden. 

Dabei ist zu beachten, dass die temporären Schallschutzwände nach Fertigstel-
lung der Hauptbauphase 1 im Bereich der Hauptbauphase 2 weiterverwendet wer-
den können. Dies senkt die Kosten für temporären Schallschutz erheblich. 

7.1 Südlich der Haager Straße (Teilbereich 3 – Kapitel 6.3) 

Rechts der Bahn wird eine temporäre Schallschutzwand (Länge 210 m – Höhe 
6 m) entlang der Baustelle vorgeschlagen. Nach Fertigstellung der Bohrpfahl-
wände wird die temporäre Schallschutzwand zurückgebaut. 

7.2 Zwischen der Haager Straße und der Dorfener Straße (Teilbereich 7 – Kapitel 
6.7) 

Links der Bahn wird eine temporäre Schallschutzwand (Länge 530 m – Höhe 6 m) 
entlang der Baustelle vorgeschlagen. 

Diese muss im Bereich der Gebäude Am Bahnhof 2 und 4 (Bf Erding) unterbrochen 
werden. Die verbleibende Lücke zwischen den Gebäuden sollte ebenfalls ge-
schlossen werden. 

7.3 Zwischen der Dorfener Straße und der Anton-Bruckner-Straße (Teilbereich 8 
und 10 – Kapitel 6.8 und 6.10) 

Links der Bahn wird eine temporäre Schallschutzwand (Länge 110 m – Höhe 6 m) 
Wand zwischen Dorfener Straße und dem Gestütring vorgeschlagen. 

Links der Bahn wird eine temporäre Schallschutzwand (Länge 215 m – Höhe 6 m) 
entlang der Goethestraße zwischen dem Gebäude Goethestr. 10 und dem Schall-
schutzwall (Anton-Bruckner-Str.) vorgeschlagen. Im Bereich einer Garage in der 
Goethestraße muss diese Wand unterbrochen werden.  

7.4 Zwischen der Alten Römerstraße und der Sempt (Teilbereich 12 – Kapitel 
6.12) 

Links der Bahn wird eine temporäre Schallschutzwand (Länge 215 m – Höhe 6 m) 
Wand im Bereich der Alten Römerstraße vorgeschlagen. Da der Platz für eine 
durchgehende Schallschutzwand nicht ausreicht, muss diese am Gebäude Alte 
Römerstr. 13 unterbrochen werden.  

Nach Fertigstellung der Bohrpfahlwände wird die Höhe der Schallschutzwand auf 
4 m Höhe begrenzt, um eine lang andauernde Verschattung zu vermeiden. 
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8 ZUSAMMENFASSUNG 

In der vorliegenden Untersuchung wurden die Auswirkungen der geplanten Bau-
maßnahmen für den Planfeststellungsabschnitt 4.2 in Bezug auf Baulärm über-
prüft. 

Die Ergebnisse zeigen, dass vor allem die Baumaßnahmen im Rahmen des Tun-
nelbaus (u.a. Einbringen der Bohrpfähle und Spundbohlen), aufgrund der teilweise 
sehr geringen Abstände der Gebäude zu den Baustellen voraussichtlich zu einer 
deutlichen Überschreitung der Richtwerte der AVV Baulärm führen werden. Bei 
sehr geringen Abständen sind die Beurteilungspegel z.T. als kritisch anzusehen. 

Insbesondere für Verbauarbeiten sind möglichst lärmarme Verfahren einzusetzen.  

Aktive temporäre Schallschutzmaßnahmen sind nur an den stationären Baustellen 
sinnvoll. Verhältnismäßige und wirksame temporäre Schallschutzmaßnahmen 
sind in Kapitel 7 aufgeführt. Es wird vorgeschlagen, dort Schallschutzwände anzu-
ordnen, um zumindest die Freiraumnutzung zu gewährleisten und die Überschrei-
tung der Richtwerte zu begrenzen. 

Zusätzlich werden, insbesondere dort, wo aktive Maßnahmen nicht realisiert wer-
den können, in gewissem Umfang passive Schallschutzmaßnahmen zum Einsatz 
kommen. Eine abschließende Entscheidung hierzu, einschließlich der Festlegung 
von Entschädigungsansprüchen der lärmbetroffenen Nachbarschaft, muss jedoch 
in diesen Bereichen einer späteren Entscheidung vorbehalten werden. Der Vorha-
benträger wird der Planfeststellungsbehörde rechtzeitig vor Baubeginn für die ent-
sprechenden lärmbetroffenen Bereiche weitere Unterlagen und Pläne vorlegen, 
damit die Planfeststellungsbehörde die vorbehaltene Entscheidung abschließend 
treffen kann. 
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